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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 
Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988 

Steuerbefreiungen Steuerbefreiungen 
§ 3. (1) Von der Einkommensteuer sind befreit: § 3. (1) Von der Einkommensteuer sind befreit: 

 1. bis 14. ...  1. bis 14. ... 
 15.a) bis d) ...  15.a) bis d) ... 

  e) Gewinnbeteiligungen des Arbeitgebers an aktive Arbeitnehmer bis zu 
3 000 Euro im Kalenderjahr. Für die Steuerfreiheit gilt: 

  – Die Gewinnbeteiligung muss allen Arbeitnehmern oder 
bestimmten Gruppen von Arbeitnehmern gewährt werden; 

  – insoweit die Summe der jährlich gewährten Gewinnbeteiligung 
den steuerlichen Vorjahresgewinn übersteigt, besteht keine 
Steuerfreiheit; 

  – die Zahlung erfolgt nicht aufgrund einer lohngestaltenden 
Vorschrift gemäß § 68 Abs. 5 Z 1 bis 6; 

  – die Gewinnbeteiligung darf nicht anstelle des bisher gezahlten 
Arbeitslohns oder einer üblichen Lohnerhöhung geleistet werden. 

 16. bis 34. ...  16. bis 34. ... 
 35. Der Beschäftigungsbonus gemäß § 10b des Austria Wirtschaftsservice-

Gesetzes. § 20 Abs. 2 ist nicht anzuwenden. 
 

  35. Der regionale Klimabonus. 
 36. …  36. … 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

Bewertung Bewertung 
§ 6. Für die Bewertung der einzelnen Wirtschaftsgüter des 

Betriebsvermögens gilt folgendes: 
§ 6. Für die Bewertung der einzelnen Wirtschaftsgüter des 

Betriebsvermögens gilt folgendes: 
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 1. ...  1. ... 
 2. a) und b) ...  2. a) und b) ... 
 c) Abschreibungen auf den niedrigeren Teilwert (lit. a) und Verluste aus 

der Veräußerung, Einlösung und sonstigen Abschichtung von 
Wirtschaftsgütern und Derivaten im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4, auf 
deren Erträge ein besonderer Steuersatz gemäß § 27a Abs. 1 
anwendbar ist, sind vorrangig mit positiven Einkünften aus realisierten 
Wertsteigerungen von solchen Wirtschaftsgütern und Derivaten sowie 
mit Zuschreibungen derartiger Wirtschaftsgüter desselben Betriebes 
zu verrechnen. Ein verbleibender negativer Überhang darf nur zu 55% 
ausgeglichen werden. 

 c) Abschreibungen auf den niedrigeren Teilwert (lit. a) und Verluste aus 
der Veräußerung, Einlösung und sonstigen Abschichtung von 
Wirtschaftsgütern, Derivaten und Kryptowährungen im Sinne des § 27 
Abs. 3 bis 4a, auf deren Erträge ein besonderer Steuersatz gemäß 
§ 27a Abs. 1 anwendbar ist, sind vorrangig mit positiven Einkünften 
aus realisierten Wertsteigerungen von solchen Wirtschaftsgütern und 
Derivaten sowie mit Zuschreibungen derartiger Wirtschaftsgüter 
desselben Betriebes zu verrechnen. Ein verbleibender negativer 
Überhang darf nur zu 55% ausgeglichen werden. 

 d) ...  d) ... 
 3. bis 16. ...  3. bis 16. ... 

Gewinnfreibetrag Gewinnfreibetrag 
§ 10. (1) Bei natürlichen Personen kann bei der Gewinnermittlung eines 

Betriebes ein Gewinnfreibetrag nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
gewinnmindernd geltend gemacht werden: 

§ 10. (1) Bei natürlichen Personen kann bei der Gewinnermittlung eines 
Betriebes ein Gewinnfreibetrag nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
gewinnmindernd geltend gemacht werden: 

 1. …  1. … 
 2. Der Gewinnfreibetrag beträgt:  2. Der Gewinnfreibetrag beträgt: 
 – Für die ersten 175 000 Euro der Bemessungsgrundlage ............... 13%,  – Für die ersten 30 000 Euro der Bemessungsgrundlage ................ 15 %, 

  – für die nächsten 145 000 Euro der 
Bemessungsgrundlage ............................. 13 %, 

 – für die nächsten 175 000 Euro der Bemessungsgrundlage .............. 7%,  – für die nächsten 175 000 Euro der Bemessungsgrundlage ............ 7 %, 
 – für die nächsten 230 000 Euro der Bemessungsgrundlage ........... 4,5%,  – für die nächsten 230 000 Euro der Bemessungsgrundlage ......... 4,5 %, 

insgesamt somit höchstens 45 350 Euro im Veranlagungsjahr. insgesamt somit höchstens 45 950 Euro im Veranlagungsjahr. 
 3. Bis zu einer Bemessungsgrundlage von 30 000 Euro, höchstens daher mit 

3 900 Euro, steht der Gewinnfreibetrag dem Steuerpflichtigen für jedes 
Veranlagungsjahr einmal ohne Investitionserfordernis zu 
(Grundfreibetrag). 

 3. Bis zu einer Bemessungsgrundlage von 30 000 Euro, höchstens daher mit 
4 500 Euro, steht der Gewinnfreibetrag dem Steuerpflichtigen für jedes 
Veranlagungsjahr einmal ohne Investitionserfordernis zu 
(Grundfreibetrag). 

 4. bis 6. …  4. bis 6. … 
 7. Erzielt der Steuerpflichtige Einkünfte aus mehreren Betrieben und 

übersteigt die Bemessungsgrundlage in Summe den Betrag von 
 7. Erzielt der Steuerpflichtige Einkünfte aus mehreren Betrieben und 

übersteigt die Bemessungsgrundlage in Summe den Betrag von 



  3 von 39 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
175 000 Euro, ist wie folgt vorzugehen: 30 000 Euro, ist wie folgt vorzugehen: 

 – Es ist auf Basis der Bemessungsgrundlage das höchstmögliche 
Ausmaß des dem Steuerpflichtigen insgesamt zustehenden 
Gewinnfreibetrages nach Z 2 zu ermitteln und ein Durchschnittssatz 
(Gewinnfreibetrag dividiert durch die Bemessungsgrundlage) zu 
bilden. 

 – Es ist auf Basis der Bemessungsgrundlage das höchstmögliche 
Ausmaß des dem Steuerpflichtigen insgesamt zustehenden 
Gewinnfreibetrages nach Z 2 zu ermitteln und ein Durchschnittssatz 
(Gewinnfreibetrag dividiert durch die Bemessungsgrundlage) zu 
bilden. 

 – Dieser Gewinnfreibetrag ist unter Anwendung des Durchschnittssatzes 
auf die einzelnen Betriebe aufzuteilen. 

 – Dieser Gewinnfreibetrag ist unter Anwendung des Durchschnittssatzes 
auf die einzelnen Betriebe aufzuteilen. 

 – Danach ist der Grundfreibetrag nach Wahl des Steuerpflichtigen 
zuzuordnen; wird von diesem Wahlrecht nicht Gebrauch gemacht, ist 
der Grundfreibetrag im Verhältnis der Gewinne zuzuordnen. 

 – Danach ist der Grundfreibetrag nach Wahl des Steuerpflichtigen 
zuzuordnen; wird von diesem Wahlrecht nicht Gebrauch gemacht, ist 
der Grundfreibetrag im Verhältnis der Gewinne zuzuordnen. 

Betriebe, deren Gewinn pauschal ermittelt wird, können höchstens mit 
einem Gewinn von 30 000 Euro bei der Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage berücksichtigt werden. 

Betriebe, deren Gewinn pauschal ermittelt wird, können höchstens mit 
einem Gewinn von 30 000 Euro bei der Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage berücksichtigt werden. 

(2) Bei Gesellschaften, bei denen die Gesellschafter als Mitunternehmer 
anzusehen sind, können nur die Gesellschafter den Gewinnfreibetrag im Sinne 
des Abs. 1 in Anspruch nehmen. Sowohl der Grundfreibetrag als auch der 
investitionsbedingte Gewinnfreibetrag, höchstens jedoch 45 350 Euro (Abs. 1), 
sind bei den Mitunternehmern mit einem der Gewinnbeteiligung entsprechenden 
Teilbetrag anzusetzen. Hält der Mitunternehmer die Beteiligung im 
Betriebsvermögen eines Betriebes, kann der Gewinnfreibetrag nur bei Ermittlung 
des Gewinnes dieses Betriebes berücksichtigt werden. 

(2) Bei Gesellschaften, bei denen die Gesellschafter als Mitunternehmer 
anzusehen sind, können nur die Gesellschafter den Gewinnfreibetrag im Sinne 
des Abs. 1 in Anspruch nehmen. Sowohl der Grundfreibetrag als auch der 
investitionsbedingte Gewinnfreibetrag, höchstens jedoch 45 950 Euro (Abs. 1), 
sind bei den Mitunternehmern mit einem der Gewinnbeteiligung entsprechenden 
Teilbetrag anzusetzen. Hält der Mitunternehmer die Beteiligung im 
Betriebsvermögen eines Betriebes, kann der Gewinnfreibetrag nur bei Ermittlung 
des Gewinnes dieses Betriebes berücksichtigt werden. 

(3) bis (7) … (3) bis (7) … 

Befristete Sonderregelungen für den Investitionsfreibetrag und eine 
vorzeitige Abschreibung 

 

§ 10a. (1) Für ungebrauchte Wirtschaftsgüter, die eine betriebsgewöhnliche 
Nutzungsdauer von mindestens acht Jahren haben, erhöht sich der 
Investitionsfreibetrag von den nach dem 30. April 1996 und vor dem 1. Jänner 
1998 anfallenden Anschaffungs- oder Herstellungskosten von 9% auf 12%. Bei 
Gebäuden erhöht sich der Investitionsfreibetrag nur von den Herstellungskosten. 
Voraussetzung ist, daß mit der tatsächlichen Bauausführung nach dem 30. April 
1996 begonnen wurde. 

 

(2) Wird ein Gebäude auf Grund der Bestimmungen des  
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Stadterneuerungsgesetzes für Assanierungsgebiete (§ 1 Abs. 1 und § 5 des 
Stadterneuerungsgesetzes) assaniert, erhöht sich der Investitionsfreibetrag von 
den zur Assanierung aufgewendeten Herstellungskosten, die nach dem 30. April 
1996 und vor dem 1. Jänner 2001 anfallen, von 9% auf 12%. Voraussetzung ist, 
daß mit der tatsächlichen Bauausführung nach dem 30. April 1996 begonnen 
wurde. 

(3) Bei der Herstellung von Gebäuden des Anlagevermögens kann der 
Steuerpflichtige neben der Absetzung für Abnutzung gemäß § 8 Abs. 1 
gewinnmindernd eine vorzeitige Abschreibung von 7% der Herstellungskosten 
geltend machen. Voraussetzung ist: 

 

 1. Die Absetzung für Abnutzung von den Herstellungskosten des Gebäudes 
beträgt bis zu 3% (§ 8 Abs. 1 erster Teilstrich zweiter Halbsatz). 

 

 2. Mit der tatsächlichen Bauausführung wird nach dem 31. Dezember 2001 
und vor dem 1. Jänner 2004 begonnen. 

 

Erstreckt sich die Herstellung des Gebäudes über einen Zeitraum, der nach dem 
31. Dezember 2003 endet, kann die vorzeitige Abschreibung von jenen 
Teilherstellungskosten geltend gemacht werden, die bis zum 31. Dezember 2003 
anfallen. Die vorzeitige Abschreibung kann nur insoweit geltend gemacht 
werden, als die Herstellungskosten (Teilherstellungskosten) 3,8 Millionen Euro 
nicht übersteigen. 

 

Auslaufen des Investitionsfreibetrages 
 

§ 10b. Ein Investitionsfreibetrag nach § 10 und nach § 10a kann nur von 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten geltend gemacht werden, die vor dem 
1. Jänner 2001 anfallen. 

 

  

Befristete Sonderregelungen für eine vorzeitige Abschreibung bei 
katastrophenbedingter Ersatzbeschaffung bei Gebäuden und sonstigen 

Wirtschaftsgütern 

 

§ 10c. Bei der Ersatzbeschaffung von abnutzbaren Anlagegütern im 
Zusammenhang mit der Beseitigung von Hochwasserschäden des Sommers 2005 
gilt Folgendes: 

 

(1) Ersatzbeschaffung von Gebäuden: Soweit eine Ersatzbeschaffung  
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vorliegt, kann der Steuerpflichtige bei der Herstellung von Gebäuden des 
Anlagevermögens neben der Absetzung für Abnutzung gemäß § 8 Abs. 1 eine 
vorzeitige Abschreibung von 12% der Herstellungskosten gewinnmindernd 
geltend machen. Voraussetzung ist, dass mit der tatsächlichen Bauausführung 
nach dem 30. Juni 2005 und vor dem 1. Jänner 2007 begonnen wird. Erstreckt 
sich die Herstellung des Gebäudes über einen Zeitraum, der nach dem 
31. Dezember 2006 endet, kann die vorzeitige Abschreibung von jenen 
Teilherstellungskosten geltend gemacht werden, die bis zum 31. Dezember 2006 
anfallen. 

(2) Ersatzbeschaffung von sonstigen Wirtschaftsgütern: Soweit eine 
Ersatzbeschaffung vorliegt, kann der Steuerpflichtige bei der Anschaffung oder 
Herstellung von sonstigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens neben der 
Absetzung für Abnutzung gemäß § 7 eine vorzeitige Abschreibung von 20% der 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten gewinnmindernd geltend machen. 
Voraussetzung ist, dass die Anschaffung oder Herstellung nach dem 30. Juni 
2005 und vor dem 1. Jänner 2007 erfolgt. Erstreckt sich die Anschaffung oder 
Herstellung der Wirtschaftsgüter über einen Zeitraum, der nach dem 
31. Dezember 2006 endet, kann die vorzeitige Abschreibung von jenen 
Teilherstellungskosten geltend gemacht werden, die bis zum 31. Dezember 2006 
anfallen. 

 

(3) Voraussetzung ist, dass das Gesamtausmaß der vorzeitigen 
Abschreibung gemäß Abs. 1 und 2 in der Steuererklärung gesondert angeführt 
wird. Eine Berichtigung ist bis zum Eintritt der Rechtskraft des 
Einkommensteuer-, Körperschaftsteuer- oder Feststellungsbescheides möglich. 

 

Begünstigte Besteuerung für nicht entnommene Gewinne 
 

§ 11a. (1) Natürliche Personen, die den Gewinn durch 
Betriebsvermögensvergleich ermitteln, können den Gewinn, ausgenommen 
Übergangsgewinne (§ 4 Abs. 10) und Veräußerungsgewinne (§ 24), bis zu dem in 
einem Wirtschaftsjahr eingetretenen Anstieg des Eigenkapitals, höchstens jedoch 
100 000 €, mit dem ermäßigten Steuersatz nach § 37 Abs. 1 versteuern 
(begünstigte Besteuerung). Der Höchstbetrag von 100.000 Euro steht jedem 
Steuerpflichtigen im Veranlagungszeitraum nur einmal zu. Der Anstieg des 
Eigenkapitals ergibt sich aus jenem Betrag, um den der Gewinn, ausgenommen 
Übergangsgewinne und Veräußerungsgewinne, die Entnahmen (§ 4 Abs. 1) 
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übersteigt. Einlagen (§ 4 Abs. 1) sind nur insoweit zu berücksichtigen, als sie 
betriebsnotwendig sind. 

(2) Bei Gesellschaften, bei denen die Gesellschafter als Mitunternehmer 
anzusehen sind und die ihren Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich 
ermitteln, können nur die Gesellschafter die begünstigte Besteuerung im Sinne 
des Abs. 1 in Anspruch nehmen. Der Betrag von 100 000 € (Abs. 1) ist bei den 
Mitunternehmern mit einem der Gewinnbeteiligung entsprechenden Teilbetrag 
anzusetzen. Die begünstigte Besteuerung ist nicht zulässig, wenn der 
Mitunternehmer die Beteiligung in einem Betriebsvermögen eines Betriebes hält, 
für den der laufende Gewinn ganz oder teilweise unter Anwendung des Abs. 1 
begünstigt besteuert werden kann, oder dem ein Gewinnanteil zugeht, der gemäß 
§ 4 Abs. 3 ermittelt wurde. 

 

(3) Sinkt in einem Wirtschaftsjahr innerhalb von sieben Veranlagungsjahren 
nach der letztmaligen Inanspruchnahme der Begünstigung in sinngemäßer 
Anwendung des Abs. 1 unter Außerachtlassung eines Verlustes das Eigenkapital, 
ist insoweit eine Nachversteuerung des begünstigten Betrages des zeitlich am 
weitest zurückliegenden Wirtschaftsjahres vorzunehmen. Dabei gilt: 

 

 1. Eine Nachversteuerung unterbleibt insoweit, als sie gedeckt ist in  
 a) begünstigt besteuerten Beträgen ab dem achten Jahr nach 

Inanspruchnahme der Begünstigung sowie 
 

 b) Eigenkapitalzuwächsen, die den Veranlagungszeiträumen 2010 bis 
2015 zuzurechnen sind. 

 

Beträge nach lit. a bzw. b können nur einmal zum Unterbleiben der 
Nachversteuerung führen. 

 

 2. Die Nachversteuerung hat mit dem Steuersatz gemäß § 37 Abs. 1 des 
Jahres der Inanspruchnahme der Begünstigung zu erfolgen. Der 
Nachversteuerungsbetrag erhöht nicht den Gesamtbetrag der Einkünfte. 

 

(4) Sind in einem Wirtschaftsjahr, in dem aus diesem Betrieb ein Verlust 
entsteht, die Voraussetzungen für eine Nachversteuerung gegeben, kann der 
nachzuversteuernde Betrag wahlweise mit dem Verlust ausgeglichen oder 
nachversteuert werden. Im Falle einer Nachversteuerung ist der 
Nachversteuerungsbetrag gleichmäßig auf das laufende und das folgende 
Wirtschaftsjahr zu verteilen. 

 

(5) Im Falle der Übertragung eines Betriebes ist die Nachversteuerung  
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insoweit beim Rechtsnachfolger vorzunehmen, als es zu einer 
Buchwertfortführung kommt. 

(6) Wechselt der Steuerpflichtige von der Gewinnermittlung durch 
Betriebsvermögensvergleich auf eine andere Gewinnermittlung, ist eine 
Nachversteuerung gemäß Abs. 3 bis 5 vorzunehmen. Die Nachversteuerung 
unterbleibt, soweit und solange für jedes Wirtschaftsjahr innerhalb des 
Nachversteuerungszeitraums durch geeignete Aufzeichnungen nachgewiesen 
wird, dass kein Sinken des Eigenkapitals eingetreten ist. Erfolgt kein Nachweis, 
ist die Nachversteuerung in jenem Wirtschaftsjahr vorzunehmen, für das kein 
Nachweis erbracht wird. 

 

(7) Der Anstieg des Eigenkapitals ist insoweit zu kürzen, als das 
Eigenkapital im Kalenderjahr 2003 außerhalb eines bei der Veranlagung 2004 zu 
erfassenden Wirtschaftsjahres sinkt. Dabei ist auf Entnahmen (§ 4 Abs. 1) und 
betriebsnotwendige Einlagen (§ 4 Abs. 1) des Kalenderjahres 2003, die 
außerhalb eines bei der Veranlagung 2004 zu erfassenden Wirtschaftsjahres 
anfallen, sowie den anteiligen Gewinn des Kalenderjahres 2003 abzustellen. 
Einlagen (§ 4 Abs. 1) sind nur insoweit zu berücksichtigen, als sie 
betriebsnotwendig sind. Der anteilige Gewinn des Kalenderjahres 2003 ist wie 
folgt zu ermitteln: Der bei der Veranlagung 2003 zu erfassende Gewinn ist durch 
die Anzahl der Monate, für die dieser Gewinn ermittelt wurde, zu teilen 
(anteiliger Monatsgewinn). Der anteilige Monatsgewinn ist mit der Anzahl der 
Monate des Kalenderjahres 2003, die nicht einem bei der Veranlagung 2004 zu 
erfassenden Wirtschaftsjahr zuzurechnen sind, zu multiplizieren. Angefangene 
Monate gelten dabei als ganze Monate. 

 

 Investitionsfreibetrag 
 § 11. (1) Bei der Anschaffung oder Herstellung von Wirtschaftsgütern des 

abnutzbaren Anlagevermögens kann im Jahr der Anschaffung oder Herstellung 
ein Investitionsfreibetrag als Betriebsausgabe geltend gemacht werden: 

  1. Der Investitionsfreibetrag beträgt 10% der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten. Für Wirtschaftsgüter, deren Anschaffung oder 
Herstellung dem Bereich Ökologisierung zuzuordnen ist, erhöht sich der 
Investitionsfreibetrag um 5% der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. 
Der Bundesminister für Finanzen wird im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
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Innovation und Technologie ermächtigt, die dem Bereich Ökologisierung 
zuzuordnenden Investitionen sowie deren etwaige Prüfung im Wege einer 
Verordnung näher festzulegen. 

  2. Der Investitionsfreibetrag kann insgesamt höchstens von Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten in Höhe von 1 000 000 Euro im Wirtschaftsjahr 
geltend gemacht werden; umfasst das Wirtschaftsjahr nicht zwölf 
Monate, ist für jeden Monat ein Zwölftel des Höchstbetrages anzusetzen. 

  3. Die Absetzung für Abnutzung (§§ 7 und 8) wird durch den 
Investitionsfreibetrag nicht berührt. 

  4. Wird der Gewinn nach § 17 oder einer darauf gestützten 
Pauschalierungsverordnung ermittelt, steht der Investitionsfreibetrag 
nicht zu. 

 (2) Der Investitionsfreibetrag kann nur für Wirtschaftsgüter geltend gemacht 
werden, die 

  – eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von mindestens vier 
Jahren haben und 

  – die inländischen Betrieben oder inländischen Betriebsstätten 
zuzurechnen sind, wenn der Betrieb oder die Betriebsstätte der 
Erzielung von Einkünften im Sinne des § 2 Abs. 3 Z 1 bis 3 dient. 
Dabei gelten Wirtschaftsgüter, die aufgrund einer entgeltlichen 
Überlassung überwiegend außerhalb eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder eines Staates des Europäischen 
Wirtschaftsraumes eingesetzt werden, nicht einem inländischen 
Betrieb oder einer inländischen Betriebsstätte als zugerechnet. 

 (3) Für folgende Wirtschaftsgüter kann der Investitionsfreibetrag nicht 
geltend gemacht werden: 

  1. Wirtschaftsgüter, die zur Deckung eines investitionsbedingten 
Gewinnfreibetrages herangezogen werden, 

  2. Wirtschaftsgüter, für die in § 8 ausdrücklich eine Sonderform der 
Absetzung für Abnutzung vorgesehen ist, ausgenommen Kraftfahrzeuge 
mit einem CO2-Emissionswert von 0 Gramm pro Kilometer, 

  3. geringwertige Wirtschaftsgüter, die gemäß § 13 abgesetzt werden, 
  4. unkörperliche Wirtschaftsgüter, die nicht den Bereichen Digitalisierung, 

Ökologisierung und Gesundheit/Life-Science zuzuordnen sind; 
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ausgenommen vom Investitionsfreibetrag bleiben jedoch stets jene 
unkörperlichen Wirtschaftsgüter, die zur entgeltlichen Überlassung 
bestimmt sind oder von einem konzernzugehörigen Unternehmen bzw. 
von einem einen beherrschenden Einfluss ausübenden Gesellschafter 
erworben werden, 

  5. gebrauchte Wirtschaftsgüter, 
  6. Anlagen, die der Förderung, dem Transport oder der Speicherung 

fossiler Energieträger dienen, sowie Anlagen, die fossile Energieträger 
direkt nutzen. Der Bundesminister für Finanzen wird im Einvernehmen 
mit der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie ermächtigt, die für diese Beurteilung 
maßgebenden Kriterien in einer Verordnung näher festzulegen. 

 (4) Entsteht oder erhöht sich durch die Geltendmachung des 
Investitionsfreibetrages ein Verlust, ist dieser insoweit weder ausgleichs- noch 
gemäß § 18 Abs. 6 vortragsfähig. Ein solcher Verlust ist mit späteren Gewinnen 
(Gewinnanteilen) aus diesem Betrieb frühestmöglich zu verrechnen. 

 (5) Scheiden Wirtschaftsgüter, für die der Investitionsfreibetrag geltend 
gemacht worden ist, vor Ablauf der Frist von vier Jahren aus dem 
Betriebsvermögen aus oder werden sie ins Ausland – ausgenommen im Falle der 
entgeltlichen Überlassung in einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einen Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes – verbracht, gilt Folgendes: 

  1. Der Investitionsfreibetrag ist im Jahr des Ausscheidens oder des 
Verbringens insoweit gewinnerhöhend anzusetzen. 

  2. Im Falle der Übertragung eines Betriebes ist der gewinnerhöhende 
Ansatz beim Rechtsnachfolger vorzunehmen. 

  3. Im Falle des Ausscheidens infolge höherer Gewalt oder behördlichen 
Eingriffs unterbleibt der gewinnerhöhende Ansatz. 

 (6) Voraussetzungen für die Geltendmachung des Investitionsfreibetrages 
sind: 

  1. Der Investitionsfreibetrag wird in der Steuererklärung oder 
Feststellungserklärung an der dafür vorgesehenen Stelle ausgewiesen. 

  2. Wirtschaftsgüter, für die der Investitionsfreibetrag geltend gemacht wird, 
sind im Anlageverzeichnis bzw. in der Anlagekartei auszuweisen. Die 
Verzeichnisse sind der Abgabenbehörde auf Verlangen vorzulegen. 
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Geringwertige Wirtschaftsgüter Geringwertige Wirtschaftsgüter 
§ 13. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten von abnutzbaren 

Anlagegütern können als Betriebsausgaben abgesetzt werden, wenn diese Kosten 
für das einzelne Anlagegut 800 Euro nicht übersteigen (geringwertige 
Wirtschaftsgüter). Dies kann unabhängig von der Behandlung im 
unternehmensrechtlichen Jahresabschluss erfolgen. Bei Gewinnermittlung gemäß 
§ 4 Abs. 3 kann dieser Betrag im Jahr der Verausgabung voll abgesetzt werden. 
Wirtschaftsgüter, die aus Teilen bestehen, sind als Einheit aufzufassen, wenn sie 
nach ihrem wirtschaftlichen Zweck oder nach der Verkehrsauffassung eine 
Einheit bilden. Die vorstehenden Sätze gelten nicht für Wirtschaftsgüter, die zur 
entgeltlichen Überlassung bestimmt sind. 

§ 13. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten von abnutzbaren 
Anlagegütern können als Betriebsausgaben abgesetzt werden, wenn diese Kosten 
für das einzelne Anlagegut 1 000 Euro nicht übersteigen (geringwertige 
Wirtschaftsgüter). Dies kann unabhängig von der Behandlung im 
unternehmensrechtlichen Jahresabschluss erfolgen. Bei Gewinnermittlung gemäß 
§ 4 Abs. 3 kann dieser Betrag im Jahr der Verausgabung voll abgesetzt werden. 
Wirtschaftsgüter, die aus Teilen bestehen, sind als Einheit aufzufassen, wenn sie 
nach ihrem wirtschaftlichen Zweck oder nach der Verkehrsauffassung eine 
Einheit bilden. Die vorstehenden Sätze gelten nicht für Wirtschaftsgüter, die zur 
entgeltlichen Überlassung bestimmt sind. 

Sonderausgaben Sonderausgaben 
§ 18. (1) Folgende Ausgaben sind bei der Ermittlung des Einkommens als 

Sonderausgaben abzuziehen, soweit sie nicht Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten sind: 

§ 18. (1) Folgende Ausgaben sind bei der Ermittlung des Einkommens als 
Sonderausgaben abzuziehen, soweit sie nicht Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten sind: 

 1. bis 9. …  1. bis 9. … 
  10.  a) Ausgaben für die thermische Sanierung von Gebäuden sind unter 

folgenden Voraussetzungen zu berücksichtigen: 
  aa) Für die Ausgaben wurde eine Förderung des Bundes gemäß dem 

3. Abschnitt des Umweltförderungsgesetzes – UFG ausbezahlt. 
  bb) Die Datenübermittlung gemäß § 40g 

Transparenzdatenbankgesetz 2012 – TDBG 2012 ist erfolgt. 
  cc) Die Ausgaben abzüglich ausbezahlter Förderungen aus 

öffentlichen Mitteln übersteigen den Betrag von 4 000 Euro. 
  b) Ausgaben für den Ersatz eines fossilen Heizungssystems durch ein 

klimafreundliches Heizungssystem sind unter folgenden 
Voraussetzungen zu berücksichtigen: 

  aa) Für die Ausgaben wurde eine Förderung des Bundes gemäß dem 
3. Abschnitt des Umweltförderungsgesetzes – UFG ausbezahlt. 

  bb) Die Datenübermittlung gemäß § 40g 
Transparenzdatenbankgesetz 2012 – TDBG 2012 ist erfolgt. 
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  cc) Die Ausgaben abzüglich ausbezahlter Förderungen aus 

öffentlichen Mitteln übersteigen den Betrag von 2 000 Euro. 
  c) Ausgaben gemäß lit. a und lit. b sind im Jahr der Auszahlung der 

Förderung und in den folgenden vier Kalenderjahren durch einen 
Pauschbetrag zu berücksichtigen. Dieser beträgt 

  – für Ausgaben gemäß lit. a 800 Euro jährlich und 
  – für Ausgaben gemäß lit. b 400 Euro jährlich. 

  d) Wird im ersten Kalenderjahr des Vorliegens der 
Anspruchsvoraussetzungen oder innerhalb der folgenden vier 
Kalenderjahre eine weitere Förderung ausbezahlt, die eine 
begünstigte Ausgabe gemäß lit. a oder lit. b betrifft, gilt Folgendes: 

  – Der Zeitraum für die Berücksichtigung eines Pauschbetrages 
verlängert sich auf insgesamt zehn Kalenderjahre. 

  – Bei einer weiteren geförderten Ausgabe im ersten Kalenderjahr ist 
im Fall unterschiedlicher Pauschalsätze in den ersten fünf 
Kalenderjahren der Pauschbetrag gemäß lit. a und in den zweiten 
fünf Kalenderjahren der Pauschbetrag gemäß lit. b zu 
berücksichtigen. 

  – Bei einer weiteren geförderten Ausgabe im zweiten bis fünften 
Kalenderjahr ist ab dem sechsten Kalenderjahr der Pauschalsatz 
anzuwenden, der auf Grund der weiteren geförderten Ausgabe in 
Betracht kommt. Sind für weitere geförderten Ausgaben 
unterschiedliche Pauschalsätze anzuwenden, ist der Pauschbetrag 
gemäß lit. a zu berücksichtigen. 

(2) bis (8) … (2) bis (8) … 

Nichtabzugsfähige Aufwendungen und Ausgaben Nichtabzugsfähige Aufwendungen und Ausgaben 
§ 20. (1) … § 20. (1) … 
(2) Weiters dürfen bei der Ermittlung der Einkünfte Aufwendungen und 

Ausgaben nicht abgezogen werden, soweit sie mit 
(2) Weiters dürfen bei der Ermittlung der Einkünfte Aufwendungen und 

Ausgaben nicht abgezogen werden, soweit sie in unmittelbarem wirtschaftlichen 
Zusammenhang stehen mit 

 – nicht steuerpflichtigen Einnahmen oder  1. nicht steuerpflichtigen Einnahmen, 
 – Einkünften, auf die ein besonderer Steuersatz gemäß § 27a Abs. 1  2. Einkünften im Sinne des § 27 Abs. 2 bis 4, auf die ein besonderer 
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anwendbar ist Steuersatz gemäß § 27a Abs. 1 anwendbar ist, 
oder  3. a) Einkünften im Sinne des § 27 Abs. 4a, auf die der besondere 

Steuersatz gemäß § 27a Abs. 1 Z 2 angewendet wird oder 
 – Einkünften, auf die der besondere Steuersatz gemäß § 30a Abs. 1 

angewendet wird, 
 b) Einkünften, auf die der besondere Steuersatz gemäß § 30a Abs. 1 

angewendet wird. 
in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang stehen.  

(3) ... (3) ... 

Einkünfte aus Kapitalvermögen Einkünfte aus Kapitalvermögen 
§ 27. (1) Einkünfte aus Kapitalvermögen sind Einkünfte aus der Überlassung 

von Kapital (Abs. 2), aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen 
(Abs. 3) und aus Derivaten (Abs. 4), soweit sie nicht zu den Einkünften im Sinne 
des § 2 Abs. 3 Z 1 bis 4 gehören. Bei Tauschvorgängen ist § 6 Z 14 sinngemäß 
anzuwenden. 

§ 27. (1) Einkünfte aus Kapitalvermögen sind Einkünfte aus der Überlassung 
von Kapital (Abs. 2), aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen 
(Abs. 3), aus Derivaten (Abs. 4) und aus Kryptowährungen (Abs. 4a), soweit sie 
nicht zu den Einkünften im Sinne des § 2 Abs. 3 Z 1 bis 4 gehören. Bei 
Tauschvorgängen ist § 6 Z 14 sinngemäß anzuwenden. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
 (4a) Zu den Einkünften aus Kryptowährungen gehören laufende Einkünfte 

aus Kryptowährungen sowie Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen von 
Kryptowährungen nach Maßgabe des § 27b. 

(5) … (5) … 
(6) Als Veräußerung im Sinne der Abs. 3 und 4 gelten auch: (6) Als Veräußerung im Sinne der Abs. 3, 4 und § 27b Abs. 3 Z 1 gelten 

auch: 
 1. Umstände, die zu einer Einschränkung des Besteuerungsrechtes der 

Republik Österreich im Verhältnis zu anderen Staaten hinsichtlich eines 
Wirtschaftsgutes im Sinne des Abs. 3 oder eines Derivates im Sinne des 
Abs. 4 führen. 

 1. Umstände, die zu einer Einschränkung des Besteuerungsrechtes der 
Republik Österreich im Verhältnis zu anderen Staaten hinsichtlich eines 
Wirtschaftsgutes im Sinne des Abs. 3, eines Derivates im Sinne des 
Abs. 4 oder einer Kryptowährung im Sinne des Abs. 4a führen. 

 a) bis e) ...  a) bis e) ... 
 2. bis 5. …  2. bis 5. … 

(7) … (7) … 
(8) Der Verlustausgleich ist nur nach Maßgabe der folgenden Vorschriften 

zulässig: 
(8) Der Verlustausgleich ist nur nach Maßgabe der folgenden Vorschriften 

zulässig: 
 1. Verluste aus Einkünften nach Abs. 3 und 4 können nicht mit 

Zinserträgen aus Geldeinlagen und sonstigen Forderungen bei 
 1. Verluste aus Einkünften nach Abs. 3, 4 und 4a können nicht mit 

Zinserträgen aus Geldeinlagen und sonstigen Geldforderungen bei 
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Kreditinstituten im Sinne des § 27a Abs. 1 Z 1 sowie mit Zuwendungen 
gemäß Abs. 5 Z 7 ausgeglichen werden. 

Kreditinstituten im Sinne des § 27a Abs. 1 Z 1 sowie mit Zuwendungen 
gemäß Abs. 5 Z 7 ausgeglichen werden. 

 2. bis 4. …  2. bis 4. … 
Die vorstehenden Regelungen über den Verlustausgleich gelten auch im Falle der 
Regelbesteuerung gemäß § 27a Abs. 5. 

Die vorstehenden Regelungen über den Verlustausgleich gelten auch im Falle der 
Regelbesteuerung gemäß § 27a Abs. 5. 

Besonderer Steuersatz und Bemessungsgrundlage für Einkünfte aus 
Kapitalvermögen 

Besonderer Steuersatz und Bemessungsgrundlage für Einkünfte aus 
Kapitalvermögen 

§ 27a. (1) Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen § 27a. (1) Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen 
 1. im Fall von Geldeinlagen und nicht verbrieften sonstigen Forderungen 

bei Kreditinstituten, ausgenommen Ausgleichzahlungen und 
Leihgebühren gemäß § 27 Abs. 5 Z 4, einem besonderen Steuersatz von 
25%, 

 1. im Fall von Geldeinlagen und nicht verbrieften sonstigen 
Geldforderungen bei Kreditinstituten, ausgenommen 
Ausgleichzahlungen und Leihgebühren gemäß § 27 Abs. 5 Z 4, einem 
besonderen Steuersatz von 25%, 

 2. …  2. … 
und sind bei der Berechnung der Einkommensteuer des Steuerpflichtigen weder 
beim Gesamtbetrag der Einkünfte noch beim Einkommen (§ 2 Abs. 2) zu 
berücksichtigen, sofern nicht die Regelbesteuerung (Abs. 5) anzuwenden ist. 

und sind bei der Berechnung der Einkommensteuer des Steuerpflichtigen weder 
beim Gesamtbetrag der Einkünfte noch beim Einkommen (§ 2 Abs. 2) zu 
berücksichtigen, sofern nicht die Regelbesteuerung (Abs. 5) anzuwenden ist. 

Auf tatsächlich ausgeschüttete und als ausgeschüttet geltende Erträge aus 
Einkünften im Sinne des § 27 aus einem § 186 oder § 188 des 
Investmentfondsgesetzes 2011 oder einem § 40 oder § 42 des Immobilien-
Investmentfondsgesetzes unterliegenden Gebilde ist Z 2 anzuwenden. 

Auf tatsächlich ausgeschüttete und als ausgeschüttet geltende Erträge aus 
Einkünften im Sinne des § 27 aus einem § 186 oder § 188 des 
Investmentfondsgesetzes 2011 oder einem § 40 oder § 42 des Immobilien-
Investmentfondsgesetzes unterliegenden Gebilde ist Z 2 anzuwenden. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für (2) Abs. 1 gilt nicht für 
 1. Einkünfte aus Darlehen und nicht verbrieften sonstigen Forderungen, 

denen kein Bankgeschäft zu Grunde liegt; 
 1. Einkünfte aus Darlehen und nicht verbrieften sonstigen 

Geldforderungen, denen kein Bankgeschäft zu Grunde liegt; 
 2. Einkünfte aus  2. Einkünfte aus 
 – Wertpapieren, die ein Forderungsrecht verbriefen,  – Wertpapieren, die ein Forderungsrecht verbriefen, 
 – Anteilscheinen und Anteilen an einem § 40 oder § 42 des Immobilien-

Investmentfondsgesetzes unterliegenden Gebilde einschließlich der als 
ausgeschüttet geltenden Erträge, 

 – Anteilscheinen und Anteilen an einem § 40 oder § 42 des Immobilien-
Investmentfondsgesetzes unterliegenden Gebilde einschließlich der als 
ausgeschüttet geltenden Erträge, 

  – Kryptowährungen im Sinne des § 27b Abs. 2 Z 1, 
wenn diese bei ihrer Begebung in rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht 
keinem unbestimmten Personenkreis angeboten werden; 

wenn diese bei ihrer Begebung in rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht 
keinem unbestimmten Personenkreis angeboten werden; 

 3. bis 7. ...  3. bis 7. ... 
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(3) Als Einkünfte anzusetzen sind: (3) Als Einkünfte anzusetzen sind: 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 
  4. Bei Kryptowährungen (§ 27 Abs. 4a): 

  a) Bei den laufenden Einkünften aus Kryptowährungen (§ 27b Abs. 2) 
die bezogenen Kryptowährungen bzw. sonstigen Entgelte. 

  b) Bei den Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen von 
Kryptowährungen (§ 27b Abs. 3) 

  – der Unterschiedsbetrag zwischen dem Veräußerungserlös und den 
Anschaffungskosten; bei Tauschvorgängen ist § 6 Z 14 sinngemäß 
anzuwenden; 

  – im Falle der Einschränkung des Besteuerungsrechts gilt Z 2 lit. b 
sinngemäß. 

(4) Für die Anschaffungskosten gilt Folgendes: (4) Für die Anschaffungskosten gilt Folgendes: 
 1. ...  1. ... 
 2. Bei Wirtschaftsgütern und Derivaten, auf deren Erträge ein besonderer 

Steuersatz gemäß Abs. 1 anwendbar ist, sind die Anschaffungskosten 
ohne Anschaffungsnebenkosten anzusetzen. Dies gilt nicht für in einem 
Betriebsvermögen gehaltene Wirtschaftsgüter und Derivate. 

 2. Bei Wirtschaftsgütern und Derivaten im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4, auf 
deren Erträge ein besonderer Steuersatz gemäß Abs. 1 anwendbar ist, 
sind die Anschaffungskosten ohne Anschaffungsnebenkosten anzusetzen. 
Dies gilt nicht für in einem Betriebsvermögen gehaltene Wirtschaftsgüter 
und Derivate. 

 3. und 4. ...  3. und 4. ... 
  5. Besteht die Leistung zur Transaktionsverarbeitung im Einsatz von 

vorhandenen Kryptowährungen (Staking) oder werden Kryptowährungen 
unentgeltlich (Airdrops) oder für lediglich unwesentliche sonstige 
Leistungen (Bounties) übertragen, ist für die erhaltenen 
Kryptowährungen von Anschaffungskosten von Null auszugehen. 

(5) ... (5) ... 
(6) Die Abs. 1 bis 5 gelten auch für Einkünfte aus der Überlassung von 

Kapital, aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen und aus 
Derivaten von natürlichen Personen, soweit diese zu den Einkünften im Sinne des 
§ 2 Abs. 3 Z 1 bis 3 gehören. Abs. 1 gilt nicht für Einkünfte aus realisierten 
Wertsteigerungen von Kapitalvermögen und aus Derivaten, wenn die Erzielung 
solcher Einkünfte einen Schwerpunkt der betrieblichen Tätigkeit darstellt. 

(6) Die Abs. 1 bis 5 gelten auch für Einkünfte im Sinne des § 27 von 
natürlichen Personen, soweit diese zu den Einkünften im Sinne des § 2 Abs. 3 Z 1 
bis 3 gehören. Abs. 1 gilt nicht für Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen 
von Kapitalvermögen, aus Derivaten und Kryptowährungen, wenn die Erzielung 
solcher Einkünfte einen Schwerpunkt der betrieblichen Tätigkeit darstellt. 
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 Einkünfte aus Kryptowährungen 
 § 27b. (1) Einkünfte aus Kryptowährungen (Abs. 4) sind laufende Einkünfte 

(Abs. 2) und Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen (Abs. 3). 
 (2) Zu den laufenden Einkünften aus Kryptowährungen gehören 

  1. Entgelte für die Überlassung von Kryptowährungen und 
  2. der Erwerb von Kryptowährungen durch einen technischen Prozess, bei 

dem Leistungen zur Transaktionsverarbeitung zur Verfügung gestellt 
werden. Besteht die Leistung zur Transaktionsverarbeitung lediglich im 
Einsatz von vorhandenen Kryptowährungen (Staking) oder werden 
Kryptowährungen unentgeltlich (Airdrops) oder für lediglich 
unwesentliche sonstige Leistungen (Bounties) übertragen, stellen die 
erworbenen Kryptowährungen keine laufenden Einkünfte dar; die 
erhaltenen Kryptowährungen sind nach Maßgabe des Abs. 3 zu 
besteuern. 

 (3) Zu den Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen von 
Kryptowährungen gehören Einkünfte aus 

  1. der Veräußerung sowie 
  2. dem Tausch gegen andere Wirtschaftsgüter und Leistungen, 

einschließlich gesetzlich anerkannter Zahlungsmittel. Der Tausch einer 
Kryptowährung gegen eine andere Kryptowährung stellt keine 
Realisierung dar. 

 § 27 Abs. 6 Z 1 gilt sinngemäß. 
 (4) Eine Kryptowährung ist eine digitale Darstellung eines Werts, die von 

keiner Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert wurde oder garantiert wird 
und nicht zwangsläufig an eine gesetzlich festgelegte Währung angebunden ist 
und die nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzt, aber 
von natürlichen oder juristischen Personen als Tauschmittel akzeptiert wird und 
die auf elektronischem Wege übertragen, gespeichert und gehandelt werden kann 
(§ 2 Z 21 des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes). 

Immobilienertragsteuer Immobilienertragsteuer 
§ 30b (1) ... § 30b (1) ... 
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(1a) Abweichend von Abs. 1 kann eine Steuer in Höhe von 25% entrichtet 

werden, wenn der Steuerpflichtige eine Körperschaft im Sinne des § 1 Abs. 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 ist. 

(1a) Abweichend von Abs. 1 kann eine Steuer in Höhe von 24% für im 
Kalenderjahr 2023 zugeflossene Einkünfte und in Höhe von 23% für ab dem 
Kalenderjahr 2024 zugeflossene Einkünfte entrichtet werden, wenn der 
Steuerpflichtige eine Körperschaft im Sinne des § 1 Abs. 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 ist. 

(2) bis (6) … (2) bis (6) … 

Steuersätze und Steuerabsetzbeträge Steuersätze und Steuerabsetzbeträge 
§ 33. (1) Die Einkommensteuer beträgt jährlich § 33. (1) Die Einkommensteuer beträgt jährlich 

für die ersten 11 000 Euro 0% 
für Einkommensteile über 11 000 Euro bis 18 000 Euro 20% 
für Einkommensteile über 18 000 Euro bis 31 000 Euro 35% 
für Einkommensteile über 31 000 Euro bis 60 000 Euro 42% 
für Einkommensteile über 60 000 Euro bis 90 000 Euro 48% 
für Einkommensteile über 90 000 Euro 50% 

 

für die ersten 11 000 Euro 0% 
für Einkommensteile über 11 000 Euro bis 18 000 Euro 20% 
für Einkommensteile über 18 000 Euro bis 31 000 Euro 30% 
für Einkommensteile über 31 000 Euro bis 60 000 Euro 40% 
für Einkommensteile über 60 000 Euro bis 90 000 Euro 48% 
für Einkommensteile über 90 000 Euro 50% 

 

Für Einkommensteile über eine Million Euro beträgt der Steuersatz in den 
Kalenderjahren 2016 bis 2025 55%. 

Für Einkommensteile über eine Million Euro beträgt der Steuersatz in den 
Kalenderjahren 2016 bis 2025 55%. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
(3a) Für ein Kind, für das Familienbeihilfe nach dem 

Familienlastenausgleichsgesetz 1967 gewährt wird und das sich ständig in einem 
Mitgliedstaat der EU oder Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz aufhält, 
steht auf Antrag ein Familienbonus Plus nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen zu: 

(3a) Für ein Kind, für das Familienbeihilfe nach dem 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 gewährt wird und das sich ständig in einem 
Mitgliedstaat der EU oder Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz aufhält, 
steht auf Antrag ein Familienbonus Plus nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen zu: 

 1. Der Familienbonus Plus beträgt  1. Der Familienbonus Plus beträgt 
 a) bis zum Ablauf des Monats, in dem das Kind das 18. Lebensjahr 

vollendet, für jeden Kalendermonat 125 Euro, 
 a) bis zum Ablauf des Monats, in dem das Kind das 18. Lebensjahr 

vollendet, für jeden Kalendermonat 166,68 Euro, 
 b) nach Ablauf des Monats, in dem das Kind das 18. Lebensjahr 

vollendet, für jeden Kalendermonat 41,68 Euro. 
 b) nach Ablauf des Monats, in dem das Kind das 18. Lebensjahr 

vollendet, für jeden Kalendermonat 54,18 Euro. 
 2. bis 7. …  2. bis 7. … 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 
(7) Ergibt sich nach Abs. 1 eine Einkommensteuer unter 250 Euro und steht 

der Alleinverdienerabsetzbetrag oder der Alleinerzieherabsetzbetrag zu, gilt bei 
(7) Ergibt sich bei Steuerpflichtigen, die zumindest an 30 Tagen im 

Kalenderjahr steuerpflichtige Einkünfte gemäß § 2 Abs. 3 Z 1 bis 4 erzielen, nach 
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Vorhandensein eines Kindes (§ 106 Abs. 1) Folgendes: Abs. 1 eine Einkommensteuer unter 450 Euro, gilt bei Vorhandensein eines 

Kindes (§ 106 Abs. 1) Folgendes: 
 1. Die Differenz zwischen 250 Euro und der Steuer nach Abs. 1 ist als 

Kindermehrbetrag zu erstatten. 
 1. Die Differenz zwischen 450 Euro und der Einkommensteuer nach Abs. 1 

ist als Kindermehrbetrag zu erstatten, wenn 
  a) der Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag zusteht oder 
  b) sich auch beim (Ehe)Partner gemäß § 106 Abs. 3, der Einkünfte 

gemäß § 2 Abs. 3 Z 1 bis 4 erzielt, eine Einkommensteuer nach Abs. 1 
unter 450 Euro ergibt; in diesem Fall hat nur der 
Familienbeihilfeberechtigte Anspruch auf den Kindermehrbetrag. 

 2. Hält sich das Kind ständig in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder 
Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz auf, tritt an die Stelle 
des Betrages von 250 Euro der Betrag, der sich bei Anwendung des 
Abs. 3a Z 2 ergibt. 

 2. Hält sich das Kind ständig in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder 
Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz auf, tritt an die Stelle 
des Betrages von 450 Euro der Betrag, der sich bei Anwendung des 
Abs. 3a Z 2 ergibt. 

 3. Ein Kindermehrbetrag steht nicht zu, wenn für mindestens 330 Tage im 
Kalenderjahr steuerfreie Leistungen gemäß § 3 Abs. 1 Z 5 lit. a, lit. c 
oder Leistungen aus der Grundversorgung oder Mindestsicherung 
bezogen wurden. 

 

Dieser Betrag erhöht sich für jedes weitere Kind (§ 106 Abs. 1) um den Betrag 
von 250 Euro oder den an seine Stelle tretenden Betrag. 

Dieser Betrag erhöht sich für jedes weitere Kind (§ 106 Abs. 1) um den Betrag 
von 450 Euro oder den an seine Stelle tretenden Betrag. 

 (8) bis (11) …  (8) bis (11) … 
§ 93. (1) ... § 93. (1) ... 
(1a) Der Abzugsverpflichtete (§ 95 Abs. 2) kann bei inländischen 

Einkünften aus Kapitalvermögen stets Kapitalertragsteuer in Höhe von 25% 
einbehalten, wenn der Schuldner der Kapitalertragsteuer (§ 95 Abs. 1) eine 
Körperschaft im Sinne des § 1 Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 ist. 

(1a) Der Abzugsverpflichtete (§ 95 Abs. 2) kann bei inländischen 
Einkünften aus Kapitalvermögen stets Kapitalertragsteuer in Höhe von 24% für 
im Kalenderjahr 2023 zugeflossene Einkünfte und in Höhe von 23% für ab dem 
Kalenderjahr 2024 zugeflossene Einkünfte einbehalten, wenn der Schuldner der 
Kapitalertragsteuer (§ 95 Abs. 1) eine Körperschaft im Sinne des § 1 Abs. 1 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 ist. 

(2) Inländische Einkünfte aus Kapitalvermögen liegen vor: (2) Inländische Einkünfte aus Kapitalvermögen liegen vor: 
 1. Bei Einkünften aus der Überlassung von Kapital (§ 27 Abs. 2), wenn sich 

die auszahlende Stelle (§ 95 Abs. 2 Z 1 lit. b) im Inland befindet. Bei 
Einkünften aus der Überlassung von Kapital gemäß § 27 Abs. 2 Z 1, § 27 
Abs. 5 Z 7 und Zinsen aus Geldeinlagen bei Kreditinstituten und aus 
sonstigen Forderungen gegenüber Kreditinstituten im Sinne des § 27a 

 1. Bei Einkünften aus der Überlassung von Kapital (§ 27 Abs. 2), wenn sich 
die auszahlende Stelle (§ 95 Abs. 2 Z 1 lit. b) im Inland befindet. Bei 
Einkünften aus der Überlassung von Kapital gemäß § 27 Abs. 2 Z 1, § 27 
Abs. 5 Z 7 und Zinsen aus Geldeinlagen bei Kreditinstituten und aus 
sonstigen Geldforderungen gegenüber Kreditinstituten im Sinne des 
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Abs. 1 Z 1 liegen auch dann inländische Einkünfte aus Kapitalvermögen 
vor, wenn der Schuldner der Kapitalerträge Wohnsitz, Geschäftsleitung 
oder Sitz im Inland hat oder inländische Zweigstelle eines ausländischen 
Kreditinstituts ist. Als Geldeinlagen bei Kreditinstituten gelten auch von 
Kreditinstituten treuhändig oder zur Verwaltung aufgenommene Gelder, 
für deren Verlust sie das wirtschaftliche Risiko tragen. 

§ 27a Abs. 1 Z 1 liegen auch dann inländische Einkünfte aus 
Kapitalvermögen vor, wenn der Schuldner der Kapitalerträge Wohnsitz, 
Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat oder inländische Zweigstelle 
eines ausländischen Kreditinstituts ist. Als Geldeinlagen bei 
Kreditinstituten gelten auch von Kreditinstituten treuhändig oder zur 
Verwaltung aufgenommene Gelder, für deren Verlust sie das 
wirtschaftliche Risiko tragen. 

 2. …  2. … 
  3. a) Bei laufenden Einkünften aus Kryptowährungen (§ 27 Abs. 4a in 

Verbindung mit § 27b Abs. 2), wenn ein inländischer Schuldner oder 
inländischer Dienstleister (§ 95 Abs. 2 Z 3) vorliegt, der die 
Kryptowährungen oder sonstigen Entgelte gutschreibt. 

  b) Bei Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen (§ 27 Abs. 4a in 
Verbindung mit § 27b Abs. 3), wenn ein inländischer Dienstleister 
(§ 95 Abs. 2 Z 3) vorliegt, der die Realisierung abwickelt. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 
 (4a) Sind dem Abzugsverpflichteten bei den Einkünften im Sinne des § 27 

Abs. 4a die tatsächlichen Anschaffungskosten nicht bekannt, ist wie folgt 
vorzugehen: 

  1. Die Anschaffungskosten und der Anschaffungszeitpunkt sind auf 
Grundlage der Angaben des Steuerpflichtigen anzusetzen, soweit diese 
nicht offensichtlich unrichtig sind. Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, mittels Verordnung festzulegen, wie 

  – bei bekanntem Anschaffungszeitpunkt die Ermittlung der 
Anschaffungskosten allenfalls unter Einbeziehung von 
Durchschnittswerten zu erfolgen hat; 

  – bei Erwerben derselben Kryptowährung in zeitlicher 
Aufeinanderfolge der Ansatz der Anschaffungskosten zu erfolgen 
hat; 

  – die Richtigkeit der Angaben des Steuerpflichtigen durch den 
Abzugsverpflichteten zu überprüfen sind, wobei hierbei auch ein 
künftig ansteigender Sorgfaltsmaßstab vorgesehen werden kann. 

  2. Ist der Anschaffungszeitpunkt nicht bekannt oder wurde dieser vom 
Steuerpflichtigen nicht bzw. nicht richtig angegeben, ist von einer 
Anschaffung nach dem 28. Februar 2021 auszugehen. Im Rahmen der 
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späteren Realisierung hat der Abzugsverpflichtete davon auszugehen, 
dass die Anschaffungskosten dem halben Erlös, im Falle des § 27a 
Abs. 3 Z 4 lit. b zweiter Teilstrich dem halben gemeinen Wert 
entsprechen. 

(5) Für Zwecke des Steuerabzuges ist davon auszugehen, dass (5) Für Zwecke des Steuerabzuges ist davon auszugehen, dass 
 – Wirtschaftsgüter und Derivate im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 nicht in 

einem Betriebsvermögen gehalten werden; 
 – Wirtschaftsgüter, Derivate und Kryptowährungen im Sinne des § 27 

Abs. 3 bis 4a nicht in einem Betriebsvermögen gehalten werden; 
 – im Ausland begebene Wertpapiere, die ein Forderungsrecht verbriefen, 

sowie Anteilscheine an einem ausländischen Immobilienfonds bei ihrer 
Begebung im Zweifel sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher 
Hinsicht einem unbestimmten Personenkreis angeboten wurden; 

 – im Ausland begebene Wertpapiere, die ein Forderungsrecht verbriefen, 
sowie Anteilscheine an einem ausländischen Immobilienfonds bei ihrer 
Begebung im Zweifel sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher 
Hinsicht einem unbestimmten Personenkreis angeboten wurden; 

 – der Zeitpunkt der Einschränkung des Besteuerungsrechts gemäß § 27 
Abs. 6 Z 1 dem Zeitpunkt der Meldung im Sinne des § 94 Z 7 entspricht. 

 – der Zeitpunkt der Einschränkung des Besteuerungsrechts gemäß § 27 
Abs. 6 Z 1 dem Zeitpunkt der Meldung im Sinne des § 94 Z 7 entspricht. 

(6) … (6) … 
 (7) Der Abzugsverpflichtete gemäß § 95 Abs. 2 Z 3 hat den Verlustausgleich 

gemäß § 27 Abs. 8 für sämtliche von ihm gutgeschriebenen Kryptowährungen 
bzw. sonstigen Entgelte sowie die von ihm abgewickelten Realisierungen von 
Kryptowährungen (Abs. 2 Z 3) durchzuführen. Abs. 6 ist sinngemäß anzuwenden, 
wobei Abs. 6 Z 4 lit. c auf pauschal ermittelte Werte gemäß Abs. 4a Z 2 zu 
beziehen ist. 

Ausnahmen von der Abzugspflicht Ausnahmen von der Abzugspflicht 
§ 94. Der Abzugsverpflichtete (§ 95 Abs. 2) hat keine Kapitalertragsteuer 

abzuziehen: 
§ 94. Der Abzugsverpflichtete (§ 95 Abs. 2) hat keine Kapitalertragsteuer 

abzuziehen: 
 1. bis 5. …  1. bis 5. … 
 6. Bei folgenden Einkünften beschränkt Körperschaftsteuerpflichtiger im 

Sinne des § 1 Abs. 3 Z 2 und 3 des Körperschaftsteuergesetzes 1988: 
 6. Bei folgenden Einkünften beschränkt Körperschaftsteuerpflichtiger im 

Sinne des § 1 Abs. 3 Z 2 und 3 des Körperschaftsteuergesetzes 1988: 
 a) …  a) … 
 c) Einkünfte aus der Überlassung von Kapital gemäß § 27 Abs. 2 Z 2 

sowie für Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen im Sinne des 
§ 27 Abs. 3 und Einkünfte aus Derivaten im Sinne des § 27 Abs. 4, die 

 c) Einkünfte aus der Überlassung von Kapital gemäß § 27 Abs. 2 Z 2 
sowie für Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen im Sinne des 
§ 27 Abs. 3, Einkünfte aus Derivaten im Sinne des § 27 Abs. 4 und für 
Einkünfte aus Kryptowährungen im Sinne des § 27 Abs. 4a, die 

 – innerhalb einer Veranlagungs- und Risikogemeinschaft einer  – innerhalb einer Veranlagungs- und Risikogemeinschaft einer 
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befreiten Pensions- oder BV-Kasse, befreiten Pensions- oder BV-Kasse, 

 – einer befreiten Unterstützungskasse,  – einer befreiten Unterstützungskasse, 
 – einer befreiten Privatstiftung im Sinne des § 6 Abs. 4 des 

Körperschaftsteuergesetzes 1988, 
 – einer befreiten Privatstiftung im Sinne des § 6 Abs. 4 des 

Körperschaftsteuergesetzes 1988, 
 – einer Versorgungs- oder Unterstützungseinrichtung einer 

Körperschaft des öffentlichen Rechtes, 
 – einer Versorgungs- oder Unterstützungseinrichtung einer 

Körperschaft des öffentlichen Rechtes, 
 – einer von der unbeschränkten Steuerpflicht befreiten Körperschaft 

im Rahmen eines ebenfalls steuerbefreiten Betriebes 
(beispielsweise § 45 Abs. 2 der Bundesabgabenordnung) oder 

 – einer von der unbeschränkten Steuerpflicht befreiten Körperschaft 
im Rahmen eines ebenfalls steuerbefreiten Betriebes 
(beispielsweise § 45 Abs. 2 der Bundesabgabenordnung) oder 

 – einem Einlagensicherungsfonds im Sinne des § 18 des 
Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes oder 
dem Beitragsvermögen gemäß § 74 WAG 2018 

 – einem Einlagensicherungsfonds im Sinne des § 18 des 
Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes oder 
dem Beitragsvermögen gemäß § 74 WAG 2018 

nachweislich zuzurechnen sind. nachweislich zuzurechnen sind. 
 d) und e) ...  d) und e) ... 
 7. Bei Kapitalerträgen gemäß § 27 Abs. 6 Z 1, es sei denn, der 

Steuerpflichtige meldet dem Abzugsverpflichteten die Einschränkung 
des Besteuerungsrechts. Im Falle einer solchen Meldung ist vom Abzug 
abzusehen, wenn der Steuerpflichtige einen Abgabenbescheid im Sinne 
des § 27 Abs. 6 Z 1 vorweist. Bei Geldeinlagen und nicht verbrieften 
sonstigen Forderungen bei Kreditinstituten im Sinne des § 27a Abs. 1 
Z 1 gilt im Falle der Einschränkung des Besteuerungsrechts der 
Schuldner der Kapitalerträge (§ 93 Abs. 2 Z 1 zweiter Satz) als 
depotführende Stelle im Sinne des § 95 Abs. 2 Z 2 lit. a. 

 7. Bei Kapitalerträgen gemäß § 27 Abs. 6 Z 1 und diesen gleichgestellten 
Einkünften aus Kryptowährungen, es sei denn, der Steuerpflichtige 
meldet dem Abzugsverpflichteten die Einschränkung des 
Besteuerungsrechts. Im Falle einer solchen Meldung ist vom Abzug 
abzusehen, wenn der Steuerpflichtige einen Abgabenbescheid im Sinne 
des § 27 Abs. 6 Z 1 vorweist. Bei Geldeinlagen und nicht verbrieften 
sonstigen Geldforderungen bei Kreditinstituten im Sinne des § 27a 
Abs. 1 Z 1 gilt im Falle der Einschränkung des Besteuerungsrechts der 
Schuldner der Kapitalerträge (§ 93 Abs. 2 Z 1 zweiter Satz) als 
depotführende Stelle im Sinne des § 95 Abs. 2 Z 2 lit. a. 

 8. bis 13. …  8. bis 13. … 

Schuldner und Abzugsverpflichteter Schuldner und Abzugsverpflichteter 
§ 95. (1) … § 95. (1) … 
(2) Abzugsverpflichteter ist: (2) Abzugsverpflichteter ist: 

 1. Bei Einkünften aus der Überlassung von Kapital, einschließlich 
tatsächlich ausgeschütteter Erträge und als ausgeschüttet geltender 
Erträge aus einem § 186 oder § 188 des Investmentfondsgesetzes 2011 
oder einem § 40 oder § 42 des Immobilien-Investmentfondsgesetzes 
unterliegende Gebilde: 

 1. Bei Einkünften aus der Überlassung von Kapital, einschließlich 
tatsächlich ausgeschütteter Erträge und als ausgeschüttet geltender 
Erträge aus einem § 186 oder § 188 des Investmentfondsgesetzes 2011 
oder einem § 40 oder § 42 des Immobilien-Investmentfondsgesetzes 
unterliegende Gebilde: 
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 a) Der Schuldner der Kapitalerträge, wenn dieser Wohnsitz, 

Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat oder inländische Zweigstelle 
eines ausländischen Kreditinstituts ist und es sich um Einkünfte aus 
der Überlassung von Kapital gemäß § 27 Abs. 2 Z 1, § 27 Abs. 5 Z 7 
oder Zinsen aus Geldeinlagen bei Kreditinstituten und aus sonstigen 
Forderungen gegenüber Kreditinstituten im Sinne des § 27a Abs. 1 
Z 1 handelt. 

 a) Der Schuldner der Kapitalerträge, wenn dieser Wohnsitz, 
Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat oder inländische Zweigstelle 
eines ausländischen Kreditinstituts ist und es sich um Einkünfte aus 
der Überlassung von Kapital gemäß § 27 Abs. 2 Z 1, § 27 Abs. 5 Z 7 
oder Zinsen aus Geldeinlagen bei Kreditinstituten und aus sonstigen 
Geldforderungen gegenüber Kreditinstituten im Sinne des § 27a 
Abs. 1 Z 1 handelt. 

 b) …  b) … 
 2. …  2. … 

  3. Bei Einkünften aus Kryptowährungen: 
  a) Bei laufenden Einkünften aus Kryptowährungen der inländische 

Schuldner der Kryptowährungen oder sonstigen Entgelte; wenn kein 
inländischer Schuldner vorliegt, der inländische Dienstleister (lit. b), 
der die Kryptowährungen oder sonstigen Entgelte gutschreibt. 

  b) Bei Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen von 
Kryptowährungen der inländische Dienstleister. 

 Als inländische Dienstleister kommen in Betracht: 
  – Dienstleister mit Sitz, Wohnsitz oder Ort der Geschäftsleitung im 

Inland, welche Dienste zur Sicherung privater kryptografischer 
Schlüssel anbieten, um Kryptowährungen im Namen eines 
Kunden zu halten, zu speichern und zu übertragen (§ 2 Z 22 lit. a 
FM-GwG), 

  – Dienstleister mit Sitz, Wohnsitz oder Ort der Geschäftsleitung im 
Inland, die den Tausch von Kryptowährungen in gesetzlich 
anerkannte Zahlungsmittel und umgekehrt anbieten (§ 2 Z 22 lit. b 
FM-GwG), 

  – Die inländische Zweigstelle oder Betriebsstätte von ausländischen 
Dienstleistern im Sinne des § 2 Z 22 lit. a und b FM-GwG. 

(3) Der Abzugsverpflichtete hat die Kapitalertragsteuer im Zeitpunkt des 
Zufließens der Kapitalerträge abzuziehen. Die Kapitalerträge gelten für Zwecke 
der Einbehaltung der Kapitalertragsteuer als zugeflossen: 

(3) Der Abzugsverpflichtete hat die Kapitalertragsteuer im Zeitpunkt des 
Zufließens der Kapitalerträge abzuziehen. Die Kapitalerträge gelten für Zwecke 
der Einbehaltung der Kapitalertragsteuer als zugeflossen: 

 1. und 2. …  1. und 2. … 
 3. Bei Kapitalerträgen gemäß § 27 Abs. 3 und 4  3. Bei Kapitalerträgen gemäß § 27 Abs. 3 bis 4a 
 – nach Maßgabe des § 19;  – nach Maßgabe des § 19; 
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 – im Falle der Einschränkung des Besteuerungsrechts im Sinne des § 27 

Abs. 6 Z 1 im Zeitpunkt der Veräußerung, der Entnahme oder des 
sonstigen Ausscheidens aus dem Depot, jedoch höchstens im Ausmaß 
des Erlöses oder des gemeinen Wertes im Zeitpunkt der Entnahme 
oder des sonstigen Ausscheidens; bei Geldeinlagen bei 
Kreditinstituten und sonstigen Forderungen gegenüber 
Kreditinstituten im Sinne des § 27a Abs. 1 Z 1 jedoch nach Maßgabe 
des § 19. Der Abzugsverpflichtete kann die herauszugebenden 
Wirtschaftsgüter und Derivate im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 bis zum 
Ersatz der voraussichtlich anfallenden Kapitalertragsteuer durch den 
Schuldner zurückbehalten; 

 – im Falle der Einschränkung des Besteuerungsrechts im Sinne des § 27 
Abs. 6 Z 1 im Zeitpunkt der Veräußerung, der Entnahme oder des 
sonstigen Ausscheidens aus dem Depot, jedoch höchstens im Ausmaß 
des Erlöses oder des gemeinen Wertes im Zeitpunkt der Entnahme 
oder des sonstigen Ausscheidens; bei Geldeinlagen bei 
Kreditinstituten und sonstigen Geldforderungen gegenüber 
Kreditinstituten im Sinne des § 27a Abs. 1 Z 1 jedoch nach Maßgabe 
des § 19. Der Abzugsverpflichtete kann die herauszugebenden 
Wirtschaftsgüter und Derivate im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 bis zum 
Ersatz der voraussichtlich anfallenden Kapitalertragsteuer durch den 
Schuldner zurückbehalten; 

 – im Falle der Entnahme aus dem Depot im Sinne des § 27 Abs. 6 Z 2 
im Entnahmezeitpunkt. 

 – im Falle der Entnahme aus dem Depot im Sinne des § 27 Abs. 6 Z 2 
im Entnahmezeitpunkt. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 

Abfuhr der Kapitalertragsteuer Abfuhr der Kapitalertragsteuer 
§ 96. (1) Die Kapitalertragsteuer ist innerhalb folgender Zeiträume 

abzuführen: 
§ 96. (1) Die Kapitalertragsteuer ist innerhalb folgender Zeiträume 

abzuführen: 
 1. a) ...  1. a) ... 
 b) Bei Zinsen aus Geldeinlagen bei Kreditinstituten und aus sonstigen 

Forderungen gegenüber Kreditinstituten im Sinne des § 27a Abs. 1 
Z 1 hat der Abzugsverpflichtete am 15. Dezember jeden Jahres eine 
Vorauszahlung zu entrichten. Der Berechnung der Vorauszahlung sind 
folgende Werte zugrunde zu legen: 

 b) Bei Zinsen aus Geldeinlagen bei Kreditinstituten und aus sonstigen 
Geldforderungen gegenüber Kreditinstituten im Sinne des § 27a 
Abs. 1 Z 1 hat der Abzugsverpflichtete am 15. Dezember jeden Jahres 
eine Vorauszahlung zu entrichten. Der Berechnung der Vorauszahlung 
sind folgende Werte zugrunde zu legen: 

 – Der Bestand an laufend verzinsten Geldeinlagen und sonstigen 
Forderungen zum letzten vorangegangenen Jahresabschluss. 

 – Der Bestand an laufend verzinsten Geldeinlagen und sonstigen 
Forderungen zum letzten vorangegangenen Jahresabschluss. 

 – Das bis 1. Dezember des laufenden Kalenderjahres ermittelte 
jeweilige arithmetische Mittel der den laufend verzinsten Einlagen 
und sonstigen Forderungen zuzuordnenden Zinssätze des 
laufenden Kalenderjahres. 

 – Das bis 1. Dezember des laufenden Kalenderjahres ermittelte 
jeweilige arithmetische Mittel der den laufend verzinsten Einlagen 
und sonstigen Forderungen zuzuordnenden Zinssätze des 
laufenden Kalenderjahres. 

 – Der bis 30. Oktober des laufenden Jahres angefallene 
Zinsaufwand für nicht laufend verzinste Geldeinlagen und 
sonstige Forderungen. Dieser Zinsaufwand ist um 15% zu 
erhöhen. 

 – Der bis 30. Oktober des laufenden Jahres angefallene 
Zinsaufwand für nicht laufend verzinste Geldeinlagen und 
sonstige Forderungen. Dieser Zinsaufwand ist um 15% zu 
erhöhen. 
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Die Vorauszahlung beträgt 90% der aus diesen Werten errechneten 
Jahressteuer. Die restliche Kapitalertragsteuer ist am 30. September 
des Folgejahres zu entrichten. 

Die Vorauszahlung beträgt 90% der aus diesen Werten errechneten 
Jahressteuer. Die restliche Kapitalertragsteuer ist am 30. September 
des Folgejahres zu entrichten. 

 c) und d) …  c) und d) … 
 2. ...  2. ... 

  3. Bei Einkünften aus Kryptowährungen hat der Abzugsverpflichtete die 
unter Berücksichtigung des Verlustausgleichs gemäß § 93 Abs. 7 
einbehaltenen Steuerbeträge unter der Bezeichnung 
„Kapitalertragsteuer“ spätestens bis zum 15. Februar des Folgejahres 
abzuführen. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
(4) Der Abzugsverpflichtete hat dem Empfänger der Kapitalerträge folgende 

Bescheinigungen zu erteilen: 
(4) Der Abzugsverpflichtete hat dem Empfänger der Kapitalerträge folgende 

Bescheinigungen zu erteilen: 
 1. und 2. …  1. und 2. … 

  3. Eine Bescheinigung über den Verlustausgleich gemäß § 93 Abs. 7. Darin 
sind für jeden Steuerpflichtigen die bis zum Ende des Kalenderjahres 
erzielten positiven und negativen Einkünfte aus Kryptowährungen, 
untergliedert nach § 27b Abs. 2 und § 27b Abs. 3, anzugeben. 
Auszuweisen ist weiters die Höhe der insgesamt im Rahmen des 
Verlustausgleichs gemäß § 93 Abs. 7 berücksichtigten negativen 
Einkünfte und erteilten Gutschriften. 

Die Verpflichtung des Abzugsverpflichteten nach Z 1 entfällt, wenn 
Kapitalerträge für seine Rechnung durch ein Kreditinstitut gezahlt werden und 
wenn über die Zahlung eine der Bescheinigung gleichartige Bestätigung erteilt 
wird. 

Die Verpflichtung des Abzugsverpflichteten nach Z 1 entfällt, wenn 
Kapitalerträge für seine Rechnung durch ein Kreditinstitut gezahlt werden und 
wenn über die Zahlung eine der Bescheinigung gleichartige Bestätigung erteilt 
wird. 

Steuerabgeltung Steuerabgeltung 
§ 97. (1) Für natürliche Personen und für nicht unter § 7 Abs. 3 des 

Körperschaftsteuergesetzes 1988 fallende Körperschaften gilt die 
Einkommensteuer (Körperschaftsteuer) für Einkünfte aus Kapitalvermögen, auf 
deren Erträge ein besonderer Steuersatz gemäß § 27a Abs. 1 anwendbar ist, durch 
die Kapitalertragsteuer als abgegolten, ausgenommen in den Fällen der 
Regelbesteuerungsoption (§ 27a Abs. 5) und der Verlustausgleichsoption 
(Abs. 2). Die Steuerabgeltung gilt auch für als ausgeschüttet geltende Erträge aus 

§ 97. (1) Für natürliche Personen und für nicht unter § 7 Abs. 3 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 fallende Körperschaften gilt die 
Einkommensteuer (Körperschaftsteuer) für Einkünfte aus Kapitalvermögen, auf 
deren Erträge ein besonderer Steuersatz gemäß § 27a Abs. 1 anwendbar ist, durch 
die Kapitalertragsteuer als abgegolten, ausgenommen in den Fällen der 
Regelbesteuerungsoption (§ 27a Abs. 5) und der Verlustausgleichsoption 
(Abs. 2). Die Steuerabgeltung gilt auch für als ausgeschüttet geltende Erträge aus 
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Anteilscheinen und Anteilen an einem § 186 oder § 188 des 
Investmentfondsgesetzes 2011 unterliegenden Gebilde, soweit diese aus den 
genannten Einkünften bestehen, sowie für als ausgeschüttet geltende Erträge aus 
Anteilscheinen und Anteilen an einem § 40 oder § 42 des Immobilien-
Investmentfondsgesetzes unterliegenden Gebilde. Die Steuerabgeltung gilt nicht: 

Anteilscheinen und Anteilen an einem § 186 oder § 188 des 
Investmentfondsgesetzes 2011 unterliegenden Gebilde, soweit diese aus den 
genannten Einkünften bestehen, sowie für als ausgeschüttet geltende Erträge aus 
Anteilscheinen und Anteilen an einem § 40 oder § 42 des Immobilien-
Investmentfondsgesetzes unterliegenden Gebilde. Die Steuerabgeltung gilt nicht: 

 a) für Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen 
(§ 27 Abs. 3) und Einkünfte aus Derivaten (§ 27 Abs. 4), soweit diese zu 
den Einkünften im Sinne des § 2 Abs. 3 Z 1 bis 4 gehören; 

 a) für Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen 
(§ 27 Abs. 3), Einkünfte aus Derivaten (§ 27 Abs. 4) und Einkünfte 
aus Kryptowährungen (§ 27 Abs. 4a), soweit diese zu den Einkünften 
im Sinne des § 2 Abs. 3 Z 1 bis 4 gehören; 

 b) soweit dem Kapitalertragsteuerabzug gemäß § 93 Abs. 4 ermittelte 
Werte, nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechende Annahmen 
gemäß § 93 Abs. 5 oder nicht den tatsächlichen Gegebenheiten 
entsprechende Angaben des Depotinhabers gemäß § 93 Abs. 6 Z 4 lit. a 
und b zu Grunde liegen. 

 b) soweit dem Kapitalertragsteuerabzug gemäß § 93 Abs. 4 oder § 93 
Abs. 4a Z 2 ermittelte Werte, nicht den tatsächlichen Gegebenheiten 
entsprechende Annahmen gemäß § 93 Abs. 5 oder nicht den 
tatsächlichen Gegebenheiten entsprechende Angaben des 
Steuerpflichtigen gemäß § 93 Abs. 6 Z 4 lit. a und b oder § 93 Abs. 4a 
Z 1 zu Grunde liegen. 

(2) ... (2) ... 
§ 100. (1) … § 100. (1) … 
(1a) Der Schuldner (§ 100 Abs. 2 zweiter Satz) kann bei inländischen 

Einkünften gemäß § 99 Abs. 1 Z 6 und 7 stets eine Abzugsteuer in Höhe von 25% 
einbehalten, wenn der Schuldner der Abzugsteuer (§ 100 Abs. 2 erster Satz) eine 
Körperschaft im Sinne des § 1 Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 ist. 

(1a) Der Schuldner (§ 100 Abs. 2 zweiter Satz) kann bei inländischen 
Einkünften gemäß § 99 Abs. 1 Z 6 und 7 stets eine Abzugsteuer in Höhe von 24% 
für im Kalenderjahr 2023 zugeflossene Einkünfte und in Höhe von 23% für ab 
dem Kalenderjahr 2024 zugeflossene Einkünfte einbehalten, wenn der Schuldner 
der Abzugsteuer (§ 100 Abs. 2 erster Satz) eine Körperschaft im Sinne des § 1 
Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 ist. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
§ 124b. § 124b. 

 1. bis 376. ...  1. bis 376. ... 
  377. § 3 Abs. 1 Z 15 lit. e in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. xx/2022 ist erstmalig anzuwenden, wenn 
  – die Einkommensteuer veranlagt wird, bei der Veranlagung für das 

Kalenderjahr 2022, 
  – die Einkommensteuer (Lohnsteuer) durch Abzug eingehoben oder 

durch Veranlagung festgesetzt wird, für Lohnzahlungszeiträume, 
die nach dem 31. Dezember 2021 enden. 

  378. § 6 Z 2 lit. c, § 20 Abs. 2, § 27 Abs. 1, Abs. 4a und Abs. 8, § 27a Abs. 1 
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Z 1, Abs. 2 Z 1, Abs. 3 Z 4, Abs. 4 und Abs. 6, § 27b, § 93 Abs. 2 Z 3, 
Abs. 4a, Abs. 5 und Abs. 7, § 94 Z 7, § 95 Abs. 2 Z 3, § 96 Abs.1 Z 3 und 
Abs. 4 Z 3 und § 97 Abs. 1, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xx/2022, treten mit 1. März 2022 in Kraft und sind erstmals 
auf Kryptowährungen anzuwenden, die nach dem 28. Februar 2021 
angeschafft wurden. Die Verpflichtung zum Kapitalertragsteuerabzug für 
Einkünfte aus Kryptowährungen gilt erstmals für Kapitalerträge, die 
nach dem 31. Dezember 2022 anfallen. Für im Kalenderjahr 2022 
anfallende Kapitalerträge kann freiwillig eine Kapitalertragsteuer 
einbehalten werden; die §§ 93 bis 97 gelten diesfalls sinngemäß. 

  379. § 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2022 ist 
erstmalig für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2021 beginnen. 

  380. § 11 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2022 ist 
erstmalig auf nach dem 31. Dezember 2022 angeschaffte oder 
hergestellte Wirtschaftsgüter anzuwenden. 

  381. § 13 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2022 tritt mit 
1. Jänner 2023 in Kraft. Für Einkünfte gemäß § 2 Abs. 3 Z 1 bis 3 ist 
§ 13 in der Fassung BGBl. I Nr. xx/2021 erstmals für Wirtschaftsjahre 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2022 beginnen. 

  382. § 18 Abs. 1 Z 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/202x 
ist erstmalig bei der Veranlagung für das Kalenderjahr 2022 
anzuwenden für Ausgaben, 

  a) für welche nach dem 30. Juni 2022 eine Förderung des Bundes gemäß 
dem 3. Abschnitt des Umweltförderungsgesetzes – UFG ausbezahlt 
wurde, 

  b) sofern das zugrundeliegende Förderungsansuchen nach dem 31. März 
2022 eingebracht wurde. 

  383. § 30b Abs. 1a, § 93 Abs. 1a und § 100 Abs. 1a, jeweils in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2022, treten jeweils mit 1. Jänner 
2023 in Kraft und sind erstmalig für Einkünfte anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 2022 zufließen. 

  384. a) Die Senkung des Steuersatzes von 35% auf 30% gemäß § 33 Abs. 1 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2022 tritt mit 1. Juli 
2022 in Kraft und ist erstmalig anzuwenden, wenn 
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  – die Einkommensteuer veranlagt oder durch Veranlagung 

festgesetzt wird, bei der Veranlagung für das Kalenderjahr 2023, 
  – die Einkommensteuer (Lohnsteuer) durch Abzug eingehoben wird, 

für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 31. Dezember 2022 
enden. 

  b) Für das Kalenderjahr 2022 ist die Senkung des Steuersatzes von 35% 
auf 30% wie folgt zu berücksichtigen: 

  – Wenn die Einkommensteuer veranlagt oder durch Veranlagung 
festgesetzt wird, ist für das gesamte Kalenderjahr ein Steuersatz 
von 32,5% anzuwenden. 

  – Wenn die Einkommensteuer (Lohnsteuer) durch Abzug 
eingehoben wird, ist für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 
30. Juni 2022 enden, ein Steuersatz von 32,5% anzuwenden. Für 
Lohnzahlungszeiträume, die vor dem 1. Juli 2022 enden, hat der 
Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer im Juli oder August 2022, 
jedoch spätestens bis 30. September 2022 eine Aufrollung gemäß 
§ 77 Abs. 3 durchzuführen, sofern die technischen und 
organisatorischen Möglichkeiten dazu vorliegen, und den 
Steuersatz von 32,5% anzuwenden. 

  385. a) Die Senkung des Steuersatzes von 42% auf 40% gemäß § 33 Abs. 1 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2022 tritt mit 1. Juli 
2023 in Kraft und ist erstmalig anzuwenden, wenn 

  – die Einkommensteuer veranlagt wird, bei der Veranlagung für das 
Kalenderjahr 2024, 

  – die Einkommensteuer (Lohnsteuer) durch Abzug eingehoben oder 
durch Veranlagung festgesetzt wird, für Lohnzahlungszeiträume, 
die nach dem 31. Dezember 2023 enden. 

  b) Für das Kalenderjahr 2023 ist die Senkung des Steuersatzes von 42% 
auf 40% wie folgt zu berücksichtigen: 

  – Wenn die Einkommensteuer veranlagt oder durch Veranlagung 
festgesetzt wird, ist für das gesamte Kalenderjahr ein Steuersatz 
von 41% anzuwenden. 

  – Wenn die Einkommensteuer (Lohnsteuer) durch Abzug 
eingehoben wird, ist für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 
30. Juni 2023 enden, ein Steuersatz von 41% anzuwenden. Für 
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Lohnzahlungszeiträume, die vor dem 1. Juli 2023 enden, hat der 
Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer im Juli oder August 2023, 
jedoch spätestens bis 30. September 2023 eine Aufrollung gemäß 
§ 77 Abs. 3 durchzuführen, sofern die technischen und 
organisatorischen Möglichkeiten dazu vorliegen, und den 
Steuersatz von 41% anzuwenden. 

  386. § 33 Abs. 3a Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2022 
ist für Kalendermonate ab Juli 2022 anzuwenden. 

  387. a) § 33 Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2022 ist 
erstmalig bei der Veranlagung für das Kalenderjahr 2022 anzuwenden. 

  b) Abweichend von lit. a ist bei der Veranlagung für das Kalenderjahr 
2022 statt dem Betrag von 450 Euro ein Betrag von 350 Euro 
anzuwenden. 

Artikel 2 
Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 1988 

Einkünfte bei beschränkter Steuerpflicht Einkünfte bei beschränkter Steuerpflicht 
§ 21. (1) … § 21. (1) … 
(2) Bei beschränkt Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 Abs. 3 Z 2 und 3 

erstreckt sich die Steuerpflicht auf Einkünfte, bei denen die Steuer durch 
Steuerabzug erhoben wird. Dies gilt nicht 

(2) Bei beschränkt Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 Abs. 3 Z 2 und 3 
erstreckt sich die Steuerpflicht auf Einkünfte, bei denen die Steuer durch 
Steuerabzug erhoben wird. Dies gilt nicht 

 1. ….  1. …. 
 3. für Einkünfte aus der Überlassung von Kapital gemäß § 27 Abs. 2 Z 2 

des Einkommensteuergesetzes 1988, für Einkünfte aus realisierten 
Wertsteigerungen im Sinne des § 27 Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 und für Einkünfte aus Derivaten im 
Sinne des § 27 Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes 1988, die 

 3. für Einkünfte aus der Überlassung von Kapital gemäß § 27 Abs. 2 Z 2 
des Einkommensteuergesetzes 1988, für Einkünfte aus realisierten 
Wertsteigerungen im Sinne des § 27 Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes 1988, für Einkünfte aus Derivaten im Sinne 
des § 27 Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes 1988 und für Einkünfte 
aus Kryptowährungen im Sinne des § 27 Abs. 4a des 
Einkommensteuergesetzes 1988, die 

 – innerhalb einer Veranlagungs- oder Risikogemeinschaft einer 
Pensions- oder Mitarbeitervorsorgekasse (§ 6 Abs. 1 und 5), 

 – innerhalb einer Veranlagungs- oder Risikogemeinschaft einer 
Pensions- oder Mitarbeitervorsorgekasse (§ 6 Abs. 1 und 5), 

 – einer Unterstützungskasse (§ 6 Abs. 2),  – einer Unterstützungskasse (§ 6 Abs. 2), 
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 – einer Privatstiftung im Sinne des § 6 Abs. 4,  – einer Privatstiftung im Sinne des § 6 Abs. 4, 
 – einer Versorgungs- oder Unterstützungseinrichtung einer Körperschaft 

des öffentlichen Rechts, 
 – einer Versorgungs- oder Unterstützungseinrichtung einer Körperschaft 

des öffentlichen Rechts, 
 – den Einkünften aus Kapitalvermögen (§ 27 des 

Einkommensteuergesetzes 1988) einer nicht unter § 5 Z 6 fallenden 
Privatstiftung, 

 – den Einkünften aus Kapitalvermögen (§ 27 des 
Einkommensteuergesetzes 1988) einer nicht unter § 5 Z 6 fallenden 
Privatstiftung, 

 – einem von der unbeschränkten Steuerpflicht befreiten 
Steuerpflichtigen im Rahmen eines ebenfalls steuerbefreiten Betriebes 
(beispielsweise § 45 Abs. 2 der Bundesabgabenordnung) oder 

 – einem von der unbeschränkten Steuerpflicht befreiten 
Steuerpflichtigen im Rahmen eines ebenfalls steuerbefreiten Betriebes 
(beispielsweise § 45 Abs. 2 der Bundesabgabenordnung) oder 

 – einem Einlagensicherungsfonds gemäß § 18 ESAEG oder dem 
Beitragsvermögen gemäß § 74 WAG 2018 

 – einem Einlagensicherungsfonds gemäß § 18 ESAEG oder dem 
Beitragsvermögen gemäß § 74 WAG 2018 

 – einer nach § 718 Abs. 9 ASVG errichteten Privatstiftung  – einer nach § 718 Abs. 9 ASVG errichteten Privatstiftung 
nachweislich zuzurechnen sind. nachweislich zuzurechnen sind. 

 4. bis 6. ...  4. bis 6. ... 
(3) Bei Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 Abs. 3 Z 2 und 3 erstreckt sich die 

Steuerpflicht unter sinngemäßer Anwendung von Abs. 2 auch auf: 
(3) Bei Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 Abs. 3 Z 2 und 3 erstreckt sich die 

Steuerpflicht unter sinngemäßer Anwendung von Abs. 2 auch auf: 
 1. bis 3. ...  1. bis 3. ... 

  3a. Einkünfte aus Kryptowährungen gemäß § 27 Abs. 4a des 
Einkommensteuergesetzes 1988, bei denen kein inländischer Schuldner 
oder inländischer Dienstleister (§ 95 Abs. 2 Z 3 des 
Einkommensteuergesetzes 1988) vorliegt, der die Kryptowährungen oder 
sonstigen Entgelte gutschreibt bzw. die Realisierung abwickelt. 

 4. …  4. … 

Steuersätze Steuersätze 
§ 22. (1) Die Körperschaftsteuer vom Einkommen (§ 7 Abs. 2) oder vom 

Gesamtbetrag der Einkünfte beschränkt Steuerpflichtiger im Sinne des § 21 
beträgt 25%. 

§ 22. (1) Die Körperschaftsteuer vom Einkommen (§ 7 Abs. 2) oder vom 
Gesamtbetrag der Einkünfte beschränkt Steuerpflichtiger im Sinne des § 21 
beträgt für das Kalenderjahr 2023 24% und für die Kalenderjahre ab 2024 23%. 

(2) Die Körperschaftsteuer beträgt 25% für nach § 13 Abs. 3 und 4 zu 
versteuernde Einkünfte einer Privatstiftung nach Abzug von Sonderausgaben 
gemäß § 13 Abs. 1 Z 4. 

(2) Die Körperschaftsteuer für nach § 13 Abs. 3 und 4 zu versteuernde 
Einkünfte einer Privatstiftung nach Abzug von Sonderausgaben gemäß § 13 
Abs. 1 Z 4 beträgt für das Kalenderjahr 2023 24% und für die Kalenderjahre ab 
2024 23%. 

(3) ... (3) ... 
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§ 24. (1) bis (4) ... § 24. (1) bis (4) ... 
(5) Körperschaftsteuer, die auf Einkünfte im Sinne des § 13 Abs. 3 und 4 

entfällt, ist nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen in der Veranlagung 
gutzuschreiben: 

(5) Körperschaftsteuer, die auf Einkünfte im Sinne des § 13 Abs. 3 und 4 
entfällt, ist nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen in der Veranlagung 
gutzuschreiben: 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 
 4. Wird die Körperschaftsteuer der Jahre vor 2011 gutgeschrieben, beträgt 

die Gutschrift 12,5% der Bemessungsgrundlage gemäß Z 3. Wird die 
Körperschaftsteuer der Jahre ab 2011 gutgeschrieben, beträgt die 
Gutschrift 25% der Bemessungsgrundlage gemäß Z 3. Die 
Körperschaftsteuer der Jahre vor 2011 ist vorrangig gutzuschreiben. 

 4. Wird die Körperschaftsteuer der Jahre vor 2011 gutgeschrieben, beträgt 
die Gutschrift 12,5% der Bemessungsgrundlage gemäß Z 3. Die 
Gutschrift der Körperschaftsteuer der Jahre ab 2011 bis 2022 beträgt 
25%, des Jahres 2023 24% und der Jahre ab 2024 23% der jeweiligen 
Bemessungsgrundlage gemäß Z 3. Die Körperschaftsteuer der ältesten 
Jahre ist vorrangig gutzuschreiben. 

 5. und 6. ...  5. und 6. ... 
(6) ... (6) ... 
(7) § 107 des Einkommensteuergesetzes 1988 gilt für Körperschaften im 

Sinne des § 1 Abs. 2 und Abs. 3 Z 1 nach Maßgabe folgender Bestimmungen 
sinngemäß: 

(7) § 107 des Einkommensteuergesetzes 1988 gilt für Körperschaften im 
Sinne des § 1 Abs. 2 und Abs. 3 Z 1 nach Maßgabe folgender Bestimmungen 
sinngemäß: 

 1. Die Abzugsteuer beträgt 8,25%.  1. Die Abzugsteuer beträgt 7,5%. 
 2. und 3. …  2. und 3. … 

§ 26c. § 26c. 
 1. bis 81. ...  1. bis 81. ... 

  82. § 21 Abs. 2 Z 3 und Abs. 3 Z 3a, jeweils in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2022, treten mit 1. März 2022 in Kraft 
und sind erstmals auf Kryptowährungen anzuwenden, die nach dem 
28. Februar 2021 angeschafft wurden. 

  83. § 22 Abs. 1 und Abs. 2, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xx/2022, treten mit 1. Jänner 2023 in Kraft und sind für die 
Veranlagung der Kalenderjahre ab 2023 anzuwenden. Dabei sind 
Einkommen(-steile) 

  – aus einem Wirtschaftsjahr, das vor dem Kalenderjahr 2023 
beginnt, insoweit mit dem Steuersatz gemäß § 22 Abs. 1 in der 
Fassung vor dem BGBl. I Nr. xx/2022 und 

  – aus einem Wirtschaftsjahr, das im Kalenderjahr 2023 beginnt, 
insoweit mit dem für das Kalenderjahr 2023 maßgeblichen 
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Körperschaftsteuersatz gemäß § 22 Abs. 1 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2022 zu besteuern, 

 wenn diese im Einkommen der Kalenderjahre ab 2023 zu erfassen sind. 
Dabei sind Z 2 zweiter und dritter Satz lit. a bis d sinngemäß 
anzuwenden. 

  84. § 24 Abs. 5 Z 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2022 
tritt mit 1. Jänner 2023 in Kraft. 

  85. § 24 Abs. 7 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2022 
tritt mit 1. Jänner 2023 in Kraft und ist erstmalig auf Zahlungen 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2022 erfolgen. 

Artikel 3 
Änderung des Umgründungssteuergesetzes 

Rechtsnachfolger Rechtsnachfolger 
§ 9. (1) Für die Rechtsnachfolger gilt Folgendes: § 9. (1) Für die Rechtsnachfolger gilt Folgendes: 

 1. und 2. ...  1. und 2. ... 
 3. Soweit das Besteuerungsrecht der Republik Österreich entsteht, gilt 

Folgendes: 
 3. Soweit das Besteuerungsrecht der Republik Österreich entsteht, gilt 

Folgendes: 
 – Das übernommene Vermögen ist mit dem gemeinen Wert anzusetzen.  – Das übernommene Vermögen ist mit dem gemeinen Wert anzusetzen. 
 – Wird Vermögen ganz oder teilweise übernommen, für das die 

Abgabenschuld bei einem Rechtsnachfolger oder bei einer 
konzernzugehörigen Körperschaft eines Rechtsnachfolgers nicht 
festgesetzt worden ist oder gemäß § 16 Abs. 1a nicht entstanden ist, 
sind die fortgeschriebenen Buchwerte oder die ursprünglichen 
Anschaffungskosten, höchstens aber die gemeinen Werte anzusetzen. 
Die spätere Veräußerung oder das sonstige Ausscheiden gilt nicht als 
rückwirkendes Ereignis im Sinn des § 295a der 
Bundesabgabenordnung. Weist die übernehmende Körperschaft nach, 
dass Wertsteigerungen im übrigen EU/EWR-Raum eingetreten sind, 
sind diese vom Veräußerungserlös abzuziehen. 

 – Wird Vermögen ganz oder teilweise übernommen, für das die 
Abgabenschuld bei einem Rechtsnachfolger oder bei einer 
konzernzugehörigen Körperschaft eines Rechtsnachfolgers nicht 
festgesetzt worden ist oder gemäß § 16 Abs. 1a nicht entstanden ist, 
sind die fortgeschriebenen Buchwerte oder die ursprünglichen 
Anschaffungskosten, höchstens aber die gemeinen Werte anzusetzen. 
Die spätere Veräußerung oder das sonstige Ausscheiden gilt nicht als 
rückwirkendes Ereignis im Sinn des § 295a der 
Bundesabgabenordnung. Weist die übernehmende Körperschaft nach, 
dass Wertsteigerungen im übrigen EU/EWR-Raum eingetreten sind, 
sind diese vom Veräußerungserlös abzuziehen. 

 – Soweit das Besteuerungsrecht der Republik Österreich 
hinsichtlich der Anteile an der durch eine errichtende 
Umwandlung entstandenen Personengesellschaft entsteht, ist der 

 – Soweit das Besteuerungsrecht der Republik Österreich 
hinsichtlich der Anteile an der durch eine errichtende 
Umwandlung entstandenen Personengesellschaft entsteht, ist der 
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Unterschiedsbetrag zwischen dem Buchwert und dem gemeinen 
Wert der Anteile am Umwandlungsstichtag bei einer späteren 
Realisierung der Anteile bei natürlichen Personen als 
Rechtsnachfolger mit einem besonderen Steuersatz von 

Unterschiedsbetrag zwischen dem Buchwert und dem gemeinen 
Wert der Anteile am Umwandlungsstichtag bei einer späteren 
Realisierung der Anteile bei natürlichen Personen als 
Rechtsnachfolger mit einem besonderen Steuersatz von 

25%  – 25% für vor dem 1. Jänner 2023 gelegene 
Umgründungsstichtage; 

  – 24% für zwischen dem 1. Jänner 2023 und dem 
31. Dezember 2023 gelegene Umgründungsstichtage; 

  – 23% für nach dem 31. Dezember 2023 gelegene 
Umgründungsstichtage 

zu besteuern. Dies gilt sinngemäß für verschmelzende Umwandlungen 
auf natürliche Personen als Rechtsnachfolger. 

zu besteuern. Dies gilt sinngemäß für verschmelzende 
Umwandlungen auf natürliche Personen als Rechtsnachfolger. 

(2) bis (9) … (2) bis (9) … 

3. TEIL 3. TEIL 
ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 1. bis 35. ...  1. bis 35. ... 
  36. § 9 Abs. 1 Z 3 letzter Teilstrich in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. xx/2021 tritt mit 1. Jänner 2023 in Kraft und ist erstmalig 
anwendbar für Umwandlungsstichtage nach dem 31. Dezember 2022. 

Artikel 4 
Änderung des Umsatzsteuergesetzes 1994 

Vorsteuerabzug Vorsteuerabzug 
§ 12. (1) bis (9) ... § 12. (1) bis (9) ... 
(10) Ändern sich bei einem Gegenstand, den der Unternehmer in seinem 

Unternehmen als Anlagevermögen verwendet oder nutzt, in den auf das Jahr der 
erstmaligen Verwendung folgenden vier Kalenderjahren die Verhältnisse, die im 
Kalenderjahr der erstmaligen Verwendung für den Vorsteuerabzug maßgebend 
waren (Abs. 3), so ist für jedes Jahr der Änderung ein Ausgleich durch eine 
Berichtigung des Vorsteuerabzuges durchzuführen. 

(10) Ändern sich bei einem Gegenstand, den der Unternehmer in seinem 
Unternehmen als Anlagevermögen verwendet oder nutzt, in den auf das Jahr der 
erstmaligen Verwendung folgenden vier Kalenderjahren die Verhältnisse, die im 
Kalenderjahr der erstmaligen Verwendung für den Vorsteuerabzug maßgebend 
waren (Abs. 3), so ist für jedes Jahr der Änderung ein Ausgleich durch eine 
Berichtigung des Vorsteuerabzuges durchzuführen. 
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Dies gilt sinngemäß für Vorsteuerbeträge, die auf nachträgliche Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten, aktivierungspflichtige Aufwendungen oder bei 
Gebäuden auch auf Kosten von Großreparaturen entfallen, wobei der 
Berichtigungszeitraum vom Beginn des Kalenderjahres an zu laufen beginnt, das 
dem Jahr folgt, in dem die diesen Kosten und Aufwendungen zugrunde liegenden 
Leistungen im Zusammenhang mit dem Anlagevermögen erstmals in 
Verwendung genommen worden sind. 

Dies gilt sinngemäß für Vorsteuerbeträge, die auf nachträgliche Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten, aktivierungspflichtige Aufwendungen oder bei 
Gebäuden auch auf Kosten von Großreparaturen entfallen, wobei der 
Berichtigungszeitraum vom Beginn des Kalenderjahres an zu laufen beginnt, das 
dem Jahr folgt, in dem die diesen Kosten und Aufwendungen zugrunde liegenden 
Leistungen im Zusammenhang mit dem Anlagevermögen erstmals in 
Verwendung genommen worden sind. 

Bei Grundstücken (einschließlich der aktivierungspflichtigen Aufwendungen und 
der Kosten von Großreparaturen) tritt an die Stelle des Zeitraumes von vier 
Kalenderjahren ein solcher von neunzehn Kalenderjahren. 

Bei Grundstücken (einschließlich der aktivierungspflichtigen Aufwendungen und 
der Kosten von Großreparaturen) tritt an die Stelle des Zeitraumes von vier 
Kalenderjahren ein solcher von neunzehn Kalenderjahren, außer es erfolgt eine 
nachträgliche Übertragung einer Wohnung in das Wohnungseigentum aufgrund 
eines Anspruches gemäß § 15c WGG. Diesfalls beträgt der Zeitraum neun 
Kalenderjahre. 

Bei der Berichtigung, die jeweils für das Jahr der Änderung zu erfolgen hat, ist 
für jedes Jahr der Änderung von einem Fünftel, bei Grundstücken (einschließlich 
der aktivierungspflichtigen Aufwendungen und der Kosten von Großreparaturen) 
von einem Zwanzigstel der gesamten auf den Gegenstand, die Aufwendungen 
oder die Kosten entfallenden Vorsteuer auszugehen; im Falle der Lieferung ist die 
Berichtigung für den restlichen Berichtigungszeitraum spätestens in der letzten 
Voranmeldung des Veranlagungszeitraumes vorzunehmen, in dem die Lieferung 
erfolgte. 

Bei der Berichtigung, die jeweils für das Jahr der Änderung zu erfolgen hat, ist 
für jedes Jahr der Änderung von einem Fünftel, bei nachträglicher Übertragung 
einer Wohnung in das Wohnungseigentum aufgrund eines Anspruches gemäß 
§ 15c WGG (einschließlich der aktivierungspflichtigen Aufwendungen und der 
Kosten von Großreparaturen) von einem Zehntel und bei sonstigen Grundstücken 
(einschließlich der aktivierungspflichtigen Aufwendungen und der Kosten von 
Großreparaturen) von einem Zwanzigstel der gesamten auf den Gegenstand, die 
Aufwendungen oder die Kosten entfallenden Vorsteuer auszugehen; im Falle der 
Lieferung ist die Berichtigung für den restlichen Berichtigungszeitraum 
spätestens in der letzten Voranmeldung des Veranlagungszeitraumes 
vorzunehmen, in dem die Lieferung erfolgte. 

(11) bis (15) … (11) bis (15) … 

Aufzeichnungspflichten und buchmäßiger Nachweis Aufzeichnungspflichten und buchmäßiger Nachweis 
§ 18. (1) bis (9) … § 18. (1) bis (9) … 
(10) Die Aufzeichnungen und Unterlagen, die Grundstücke im Sinne des § 6 

Abs. 1 Z 9 lit. a betreffen, sind zweiundzwanzig Jahre aufzubewahren. 
(10) Die Aufzeichnungen und Unterlagen, die Grundstücke im Sinne des § 6 

Abs. 1 Z 9 lit. a betreffen, sind zweiundzwanzig Jahre aufzubewahren. 
Aufzeichnungen und Unterlagen, die nur Wohnungen betreffen, die nachträglich 
in das Wohnungseigentum aufgrund eines Anspruches gemäß § 15c WGG 
übertragen wurden, sind hingegen zwölf Jahre aufzubewahren. 

(11) und (12) … (11) und (12) … 



  33 von 39 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Allgemeine Übergangsvorschriften Allgemeine Übergangsvorschriften 
§ 28. (1) bis (55) … § 28. (1) bis (55) … 

 (56) § 12 Abs. 10 und § 18 Abs. 10, jeweils in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2022, treten mit 1. Jänner 2023 in Kraft und sind 
bei nachträglichen Übertragungen in das Wohnungseigentum aufgrund eines 
Anspruches gemäß § 15c WGG anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2022 
ausgeführt werden. 

Artikel 5 
Änderung des Elektrizitätsabgabegesetzes 

Steuerbare Vorgänge, Steuergebiet Steuerbare Vorgänge, Steuergebiet 
§ 1. (1) Der Elektrizitätsabgabe unterliegen § 1. (1) Der Elektrizitätsabgabe unterliegen 

 1. die Lieferung von elektrischer Energie im Steuergebiet, ausgenommen an 
Elektrizitätsunternehmen im Sinne des § 7 Abs. 1 Z 11 des 
Elektrizitätswirtschafts- und-organisationsgesetzes 2010 – ElWOG 2010, 
BGBl. I Nr. 110/2010 in der jeweils geltenden Fassung, und an sonstige 
Wiederverkäufer, soweit die elektrische Energie zur Weiterlieferung 
bestimmt ist, 

 1. die Lieferung von elektrischer Energie im Steuergebiet, ausgenommen an 
Elektrizitätsunternehmen im Sinne des § 7 Abs. 1 Z 11 des 
Elektrizitätswirtschafts- und-organisationsgesetzes 2010 – ElWOG 2010, 
BGBl. I Nr. 110/2010, und an sonstige Wiederverkäufer, soweit die 
elektrische Energie zur Weiterlieferung bestimmt ist, 

 2. ...  2. ... 
(2) und (3) … (2) und (3) … 

Steuerbefreiungen Steuerbefreiungen 
§ 2. Von der Abgabe sind befreit: § 2. (1) Von der Abgabe sind befreit: 

 1. a) Elektrizitätserzeuger, wenn die selbst erzeugte Menge elektrischer 
Energie, die nicht in das Netz eingespeist, sondern selbst verbraucht 
wird, nicht größer als 5 000 kWh pro Jahr ist; 

 

 b) Elektrizitätserzeuger, soweit die aus erneuerbaren 
Primärenergieträgern selbst erzeugte elektrische Energie nicht in das 
Netz eingespeist, sondern selbst verbraucht wird, für die jährlich 
nachweisbar selbst verbrauchte elektrische Energie bis zu einer 
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Menge von 25 000 kWh pro Jahr; 

 2. elektrische Energie, soweit sie für die Erzeugung und Fortleitung von 
elektrischer Energie, von Erdgas oder von Mineralöl verwendet wird; 

 1. elektrische Energie, soweit sie für die Erzeugung und Fortleitung von 
elektrischer Energie, Erdgas oder Mineralöl verwendet wird; 

 3. elektrische Energie, soweit sie für nichtenergetische Zwecke verwendet 
wird. Die Befreiung erfolgt im Wege einer Vergütung an denjenigen, der 
die elektrische Energie verwendet. Für das Vergütungsverfahren sind die 
Regelungen des Energieabgabenvergütungsgesetzes anzuwenden, wobei 
die Vergütung auch monatlich erfolgen kann; 

 2. elektrische Energie, soweit sie für nichtenergetische Zwecke verwendet 
wird; 

 4. elektrische Energie, soweit sie mittels Photovoltaik von 
Elektrizitätserzeugern, auch von Erzeugergemeinschaften, selbst erzeugt 

 3. von Elektrizitätserzeugern selbst erzeugte elektrische Energie, wenn 
deren Menge, die nicht in das Netz eingespeist, sondern von diesen 
Elektrizitätserzeugern selbst verbraucht wird, nicht größer als 
5 000 kWh pro Jahr ist; 

und nicht in das Netz eingespeist, sondern selbst verbraucht wird, für die 
jährlich bilanziell nachweisbar selbst verbrauchte elektrische Energie. 
Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, durch Verordnung im 
Einvernehmen mit der Bundesministerin für Nachhaltigkeit und 
Tourismus das Verfahren für die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung 
näher zu regeln und erforderlichenfalls einen Gleichklang mit Normen 
zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/2001 zur Förderung der 
Nutzung von Energie 

 4. aus erneuerbaren Energieträgern von Elektrizitätserzeugern, 
einschließlich gemeinschaftlicher Erzeugungsanlagen nach § 7 Abs. 1 
Z 23a und § 16a des ElWOG 2010 sowie Erneuerbare-Energie-
Gemeinschaften nach § 79 des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes, BGBl. I 
Nr. 150/2021 und § 7 Abs. 1 Z 15a und § 16c des ElWOG 2010, selbst 
erzeugte elektrische Energie, soweit sie nicht in das Netz eingespeist, 
sondern von diesen Elektrizitätserzeugern, ihren teilnehmenden 
Berechtigten, Mitgliedern oder Gesellschaftern selbst verbraucht wird, 
für die jährlich bilanziell nachweisbar selbst verbrauchte elektrische 
Energie; 

aus erneuerbaren Quellen, ABl. Nr. L 328 vom 21.12.2018, S. 82 
herzustellen; 

 5. aus erneuerbaren 

 5. aus erneuerbaren Primärenergieträgern von Eisenbahnunternehmen 
selbst erzeugter Bahnstrom (elektrische Energie mit der Nennfrequenz 
von 16,7 Hertz), soweit dieser von Eisenbahnunternehmen zum Antrieb 
und Betrieb von Schienenfahrzeugen verwendet wird. 
Eisenbahnunternehmen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Betreiber 
von Haupt- und Nebenbahnen. Als selbst erzeugt gelten auch jene 
Mengen von Bahnstrom, die innerhalb eines Unternehmens im Sinne des 
§ 3 Abs. 4 des Kommunalsteuergesetzes 1993, BGBl. Nr. 819/1993, 
erzeugt und an andere Konzerngesellschaften geliefert werden. 

Energieträgern von Eisenbahnunternehmen selbst erzeugter Bahnstrom 
(elektrische Energie mit der Nennfrequenz von 16,7 Hertz), soweit dieser 
nachweislich von ihnen selbst oder von anderen Eisenbahnunternehmen 
zum Antrieb und Betrieb von Schienenfahrzeugen verwendet wird. 
Eisenbahnunternehmen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Betreiber 
von Haupt- und Nebenbahnen nach § 4 des Eisenbahngesetzes 1957, 
BGBl. Nr. 60/1957, einschließlich Eisenbahnunternehmen, die 
öffentliche Verkehrsdienstleistungen auf solchen Bahnen erbringen. Als 
selbst erzeugt gelten auch jene Mengen von Bahnstrom, die innerhalb 
eines Unternehmens im Sinne des § 3 Abs. 4 des 
Kommunalsteuergesetzes 1993, BGBl. Nr. 819/1993, oder eines 
vergleichbaren Unternehmens erzeugt und an andere 
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Konzerngesellschaften geliefert werden. 

 (2) Die Befreiung nach Abs. 1 Z 2 erfolgt im Wege einer Vergütung an 
denjenigen, der die elektrische Energie verwendet. Für das Vergütungsverfahren 
sind die Regelungen des Energieabgabenvergütungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 201/1996, anzuwenden, wobei die Vergütung auch monatlich erfolgen kann. 
Die Befreiung nach Abs. 1 Z 1 kann auf Antrag im Wege einer Vergütung an 
denjenigen, der die elektrische Energie verwendet, gewährt werden. Der zweite 
Satz gilt sinngemäß. 

 (3) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, durch Verordnung im 
Einvernehmen mit der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie das Verfahren für die Inanspruchnahme 
der Steuerbefreiung nach Abs. 1 Z 4 näher zu regeln. 

Bemessungsgrundlage und Höhe der Abgabe Bemessungsgrundlage und Höhe der Abgabe 
§ 4. (1) und (2) … § 4. (1) und (2) … 
(3) Die Abgabe auf Bahnstrom aus anderen als erneuerbaren 

Primärenergieträgern und auf Bahnstrom, der nicht von Eisenbahnunternehmen 
selbst erzeugt wurde, beträgt 0,0018 Euro je kWh. Auf Antrag des 
Eisenbahnunternehmens, das nicht selbst erzeugten nachweislich zum Steuersatz 
nach Abs. 2 versteuerten Bahnstrom zum Antrieb und Betrieb von 
Schienenfahrzeugen verwendet hat, kommt eine Vergütung in Höhe von 
0,0132 Euro je kWh zur Anwendung. Der Antrag auf Vergütung ist nur für volle 
Kalendermonate zulässig und bei sonstigem Verlust des Anspruchs bis zum 
Ablauf des auf die Verwendung folgenden Kalenderjahrs bei dem für die 
Erhebung der Umsatzsteuer zuständigen Finanzamt zu stellen. 

(3) Die Abgabe auf Bahnstrom aus anderen als erneuerbaren Energieträgern 
und auf Bahnstrom, der nicht von Eisenbahnunternehmen selbst erzeugt wurde, 
beträgt 0,0018 Euro je kWh. Auf Antrag des Eisenbahnunternehmens, das nicht 
selbst erzeugten nachweislich zum Steuersatz nach Abs. 2 versteuerten 
Bahnstrom zum Antrieb und Betrieb von Schienenfahrzeugen verwendet hat, 
kommt eine Vergütung in Höhe von 0,0132 Euro je kWh zur Anwendung. Der 
Antrag auf Vergütung ist nur für volle Kalendermonate zulässig und bei 
sonstigem Verlust des Anspruchs bis zum Ablauf des auf die Verwendung 
folgenden Kalenderjahrs bei dem für die Erhebung der Umsatzsteuer zuständigen 
Finanzamt zu stellen. 

(4) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, durch Verordnung das 
Verfahren für die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung nach § 2 Z 5 und der 
Vergütung der Elektrizitätsabgabe nach Abs. 3 insbesondere betreffend 
Antragstellung und Nachweise näher zu regeln. 

(4) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, durch Verordnung das 
Verfahren für die Inanspruchnahme der Steuerbegünstigungen nach § 2 Abs. 1 
Z 5 und nach Abs. 3 insbesondere betreffend Antragstellung und Nachweise 
näher zu regeln. 

 § 6a. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer 
Bundesgesetze verwiesen und nicht anderes bestimmt wird, sind diese 
Bestimmungen in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 
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Inkrafttreten Inkrafttreten 
§ 7. (1) bis (9) … § 7. (1) bis (9) … 

 (10) § 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2022 ist auf 
Vorgänge nach dem 30. Juni 2022 anzuwenden. Für die Bestimmungen des § 2 
Abs. 1 Z 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2022 gilt dies 
vorbehaltlich der zeitgerechten Erfüllung allfälliger EU-rechtlicher, 
insbesondere beihilfenrechtlicher Verpflichtungen. Abs. 8 zweiter und dritter Satz 
gilt sinngemäß. § 2 Z 1 lit. b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 18/2021 ist weiterhin auf Vorgänge vor dem 1. Juli 2022 anzuwenden. Der 
Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, Verordnungen auf Grund von § 2 
Abs. 3 und § 4 Abs. 4 auch rückwirkend in Kraft zu setzen. 

Artikel 6 
Änderung des Transparenzdatenbankgesetzes 2012 

 Abschnitt 7c 
 Sonderregelungen im Zusammenhang mit dem Ökosozialen 

Steuerreformgesetz 2022 

 Datenübermittlung zur Berücksichtigung von Sonderausgaben gemäß 
§ 18 Abs. 1 Z 10 EStG 1988 

 § 40g. (1) Mitteilungen zu Förderungen gemäß dem 3. Abschnitt des 
Umweltförderungsgesetzes – UFG, BGBl. Nr. 185/1993, für Maßnahmen gemäß 
§ 18 Abs. 1 Z 10 EStG 1988 haben zusätzlich zu den in § 25 Abs. 1 angeführten 
Daten zu enthalten: 

  1. Die Kennzeichnung, dass diese Mitteilungen Maßnahmen zur 
Dekarbonisierung betreffen. 

  2. Das verschlüsselte bereichsspezifische Personenkennzeichen für Steuern 
und Abgaben (vbPK-SA) des oder der gemäß § 18 Abs. 1 Z 10 EStG 1988 
steuerlich Begünstigten. 

  3. Das verschlüsselte bereichsspezifische Personenkennzeichen für die 
Verarbeitung in der Transparenzdatenbank (vbPK-ZP-TD) des oder der 
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gemäß § 18 Abs. 1 Z 10 EStG 1988 steuerlich Begünstigten. 

  4. Die anteilige Höhe der ausbezahlten Förderung des oder der gemäß § 18 
Abs. 1 Z 10 EStG 1988 steuerlich Begünstigten. 

  5. Die Ausgaben des oder der gemäß § 18 Abs. 1 Z 10 EStG 1988 steuerlich 
Begünstigten in anteiliger Höhe. 

  6. Die Angabe der Bearbeitungsstände „zurückgefordert“ oder 
„abgerechnet“ gemäß § 25 Abs. 1 Z 3a. 

 (2) Die Mitteilungspflichten nach Abs. 1 beziehen sich auf steuerlich 
Begünstigte, die Sonderausgaben nach § 18 Abs. 1 Z 10 EStG 1988 in Anspruch 
nehmen. 

 (3) Der Bundesminister für Finanzen hat die nach Abs. 1 Z 1 
gekennzeichneten Daten spätestens nach Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres 
bis Ende Februar des Folgejahres an das Finanzamt Österreich zu übermitteln. 

 (4) Die Datenübermittlungen gemäß Abs. 1 und 3 erfolgen zum Zweck der 
automatischen Berücksichtigung von Sonderausgaben nach § 18 Abs. 1 Z 10 
EStG 1988 durch das Finanzamt Österreich. 

 Geltung der übrigen Bestimmungen 
 § 40h. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gelten für Mitteilungen 

nach § 40g Abs. 1 mit der Maßgabe, dass § 25 Abs. 2 nicht anwendbar ist. 
 

Inkrafttreten 
§ 43. (1) bis (8) … § 43. (1) bis (8) … 

 (9) Abschnitt 7c samt §§ 40g und 40h in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xx/2021 tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. 

Artikel 7 
Änderung des Investmentfondsgesetzes 2011 

Steuern vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen Steuern vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen 
§ 186. (1) Die ausgeschütteten Erträge aus Einkünften im Sinne des § 27 des § 186. (1) Die ausgeschütteten Erträge aus Einkünften im Sinne des § 27 des 
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Einkommensteuergesetzes 1988 abzüglich der damit in Zusammenhang 
stehenden Aufwendungen eines 

Einkommensteuergesetzes 1988 abzüglich der damit in Zusammenhang 
stehenden Aufwendungen eines 

 1. Kapitalanlagefonds, einschließlich eines Gebildes, das eine Bewilligung 
gemäß § 50 benötigt, oder 

 1. Kapitalanlagefonds, einschließlich eines Gebildes, das eine Bewilligung 
gemäß § 50 benötigt, oder 

 2. AIF im Sinne des AIFMG, dessen Herkunftsmitgliedstaat Österreich ist, 
ausgenommen AIF in Immobilien im Sinne des AIFMG, 

 2. AIF im Sinne des AIFMG, dessen Herkunftsmitgliedstaat Österreich ist, 
ausgenommen AIF in Immobilien im Sinne des AIFMG, 

sind beim Anteilinhaber steuerpflichtige Einnahmen. Ergibt sich aus den 
Einkünften im Sinne des § 27 des Einkommensteuergesetzes 1988 nach Abzug 
der damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen ein Verlust, ist dieser mit 
Einkünften im Sinne des § 27 des Einkommensteuergesetzes 1988 in den 
Folgejahren zu verrechnen, wobei die Verrechnung vorrangig mit Einkünften des 
Fonds im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 des Einkommensteuergesetzes 1988 zu 
erfolgen hat. Werden anteilige Einkünfte aus der Überlassung von Kapital gemäß 
§ 27 Abs. 2 Z 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 in der Rechnungslegung des 
Fonds abgegrenzt, gelten diese bereits als Einkünfte im Sinne des § 27 Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1988. 

sind beim Anteilinhaber steuerpflichtige Einnahmen. Ergibt sich aus den 
Einkünften im Sinne des § 27 des Einkommensteuergesetzes 1988 nach Abzug 
der damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen ein Verlust, ist dieser mit 
Einkünften im Sinne des § 27 des Einkommensteuergesetzes 1988 in den 
Folgejahren zu verrechnen, wobei die Verrechnung vorrangig mit Einkünften des 
Fonds im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 zu erfolgen hat. Werden anteilige Einkünfte aus 
der Überlassung von Kapital gemäß § 27 Abs. 2 Z 2 sowie laufende Einkünfte aus 
Kryptowährungen gemäß § 27b Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 in der 
Rechnungslegung des Fonds abgegrenzt, gelten diese bereits als Einkünfte im 
Sinne des § 27 Abs. 2 sowie § 27b Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 1988. 

(2) (2) 
 1. a) Erfolgt keine tatsächliche Ausschüttung im Sinne des Abs. 1 oder 

werden nicht sämtliche Erträge im Sinne des Abs. 1 ausgeschüttet, 
gelten die nicht ausgeschütteten Erträge aus der Überlassung von 
Kapital im Sinne des § 27 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 1988 
sowie 60 vH des positiven Saldos aus Einkünften im Sinne des § 27 
Abs. 3 und 4 Einkommensteuergesetz 1988 abzüglich der damit in 
Zusammenhang stehenden Aufwendungen eines Kapitalanlagefonds 
an die Anteilinhaber in dem aus dem Anteilrecht sich ergebenden 
Ausmaß nach Maßgabe der lit. b als ausgeschüttet 
(ausschüttungsgleiche Erträge). Bei in einem Betriebsvermögen 
gehaltenen Anteilscheinen gilt der gesamte positive Saldo aus 
Einkünften im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 abzüglich der damit im 
Zusammenhang stehenden Aufwendungen als ausgeschüttet. Werden 
die als ausgeschüttet geltenden Erträge später tatsächlich 
ausgeschüttet, sind sie steuerfrei. 

 1. a) Erfolgt keine tatsächliche Ausschüttung im Sinne des Abs. 1 oder 
werden nicht sämtliche Erträge im Sinne des Abs. 1 ausgeschüttet, 
gelten die nicht ausgeschütteten Erträge aus der Überlassung von 
Kapital im Sinne des § 27 Abs. 2 sowie laufende Einkünfte aus 
Kryptowährungen gemäß § 27b Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 sowie 60 vH des positiven Saldos aus 
Einkünften im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 
Einkommensteuergesetz 1988 abzüglich der damit in Zusammenhang 
stehenden Aufwendungen eines Kapitalanlagefonds an die 
Anteilinhaber in dem aus dem Anteilrecht sich ergebenden Ausmaß 
nach Maßgabe der lit. b als ausgeschüttet (ausschüttungsgleiche 
Erträge). Bei in einem Betriebsvermögen gehaltenen Anteilscheinen 
gilt der gesamte positive Saldo aus Einkünften im Sinne des § 27 
Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1988 
abzüglich der damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen als 
ausgeschüttet. Werden die als ausgeschüttet geltenden Erträge später 
tatsächlich ausgeschüttet, sind sie steuerfrei. 
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 b) …  b) … 
 2 bis 4. ...  2 bis 4. ... 

(3) bis (7) ... (3) bis (7) ... 

Inkrafttreten Inkrafttreten 
§ 200. (1) bis (28) … § 200. (1) bis (28) … 

 (29) § 186 Abs. 1 und Abs. 2 Z 1 lit. a in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xx/2022 tritt mit 1. März 2022 in Kraft. 
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